Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG)
Vom 18. Juni 2002
(Brem.GBI. Nr. 25 vom 21. Juni 2002, S. 189)

Der Senat verkiindet das nachstehende von der Burgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziel und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Ziel des Gesetzes ist es, ein effizient funktionierendes integriertes Hilfeleistungssystem mit Re-
gelungen fur die Ubergreifende Einbindung der in Brandschutz, Technischer Hilfeleistung, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz tatigen Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie weiterer fachlich
zustandiger oder einbezogener Institutionen und Personen mit ihren personellen und materiellen Res-
sourcen in die Gefahrenabwehr zu schaffen. Die Gefahrenabwehr im Sinne dieses Gesetzes umfasst
alle MalRnahmen

1. der Gefahrenbekampfung

a) Brandbekampfung,

b) Medizinische Rettung von Menschen

¢) Technische Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen

d) Schutz von Sachwerten,

e) Technische Hilfeleistung bei Umweltschaden, Unglicksfallen und éffentlichen Notstanden,
die durch Naturereignisse, Wasser- und Gasausstromungen, Gebaudeeinstirze oder ahn-
liche Vorkommnisse verursacht werden

2. des vorbeugenden Gefahrenschutzes zur Verhitung dieser Gefahren.

Die Rettung von Menschen aus Gefahr, die Erhaltung des menschlichen Lebens und die Ausschop-
fung aller Méglichkeiten zur Vermeidung oder Uberwindung von Gesundheitsschaden haben Vorrang
vor jeglichen anderen Maflinahmen zur Verhinderung materieller oder infrastruktureller Schaden gleich
welchen Ausmales und welcher Art.

(2) Unbeschadet der sich im Folgenden fur die Burger ergebenden Pflichten und Rechte findet die-
ses Gesetz Anwendung auf das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven als
Aufgabentrager des Brandschutzes/Technische Hilfeleistung, des Rettungsdienstes und des Katast-
rophenschutzes, ihre in die Gefahrenabwehr eingebundenen Institutionen und Personen sowie auf
private Unternehmer im Rahmen ihrer Betatigung im Krankentransport.

(3) Zur Gefahrenabwehr unterhalt jede Stadtgemeinde eine Feuerwehr und einen Rettungsdienst,
welche den ortlichen Verhaltnissen entsprechend leistungsfahig sein miissen (Regelvorhalte der Ge-
fahrenabwehr). Die Aufgabentrager haben Vorkehrungen zu treffen, dass bei Grof3schadenslagen und
Katastrophen den im ersten Angriff eingesetzten Kraften der Regelvorhalte geeignete personelle und
materielle Unterstlitzung erganzend nachgefihrt und in die laufende HilfemalRnahme eingegliedert
wird. Die in der Gefahrenabwehr eingesetzten Krafte haben im Rahmen der geltenden Gesetze die
nach pflichtgemalRem Ermessen erforderlichen MaRnahmen zur Verhitung von Schaden und zur
Schadensbekampfung zu treffen. Soweit die Wahrnehmung der Gefahrenabwehr nicht beeintrachtigt
wird, kdnnen von den Feuerwehren weitere Aufgaben insbesondere im Bereich der technischen Hilfe
Ubernommen werden.

(4) Soweit dieses Gesetz auf natlirliche Personen Bezug nimmt, gilt es fir weibliche und mannliche
Personen in gleicher Weise. Dienst- und Funktionsbezeichnungen werden von Frauen in der weibli-
chen Form gefihrt.

§2

Integrierte Einsatzleitstellen

(1) Zur Lenkung und Koordination der Einsatze zur Gefahrenbekdmpfung haben die Stadtgemein-
den bei den Berufsfeuerwehren jeweils eine Feuerwehr- und Rettungsleitstelle als integrierte Einsatz-
leitstelle einzurichten und zu unterhalten, die mit den notwendigen Fiihrungs-, Fernmelde-, Notruf-,
Alarmierungs- und Dokumentationseinrichtungen auszustatten und betriebsbereit zu halten ist.



(2) Die Einsatzleitstelle muss sténdig besetzt und tUber den Notruf 112 unmittelbar erreichbar sein.
Sie hat die Hilfeersuchen entgegenzunehmen und die notwendigen, geeigneten Einsatzmalinahmen
zu veranlassen, zu lenken und zu koordinieren. Den im Einsatz tatigen Personen kann sie wahrend
der Einsatzbereitschaft und des Einsatzes Weisungen erteilen, ausgenommen in medizinischen Fra-
gen gegeniiber den im Rettungsdienst mitwirkenden Arzten.

(3) Die Einsatzleitstelle hat einen Bettennachweis mindestens flr beatmungsbedirftige Patienten
zu fahren. Die Einsatzleitstelle vereinbart mit den Krankenhdusern Form, Inhalt und Verfahren der
dafiir notwendigen Meldungen.

(4) Die Einsatzleitstelle kann weitere Aufgaben wie insbesondere die Disposition des kassenarztli-
chen Notfalldienstes oder medizinische Auskunftsdienste wahrnehmen.

§3

Einsatzleitung

(1) Die bei einem Einsatz vor Ort tatigen Einheiten der Gefahrenbekdmpfung unterstehen dem
Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr; ist dieser nicht vor Ort, unterstehen sie dem Einsatzleiter der 6rtlich
zustandigen Freiwilligen Feuerwehr. Die Zustandigkeit eines Notarztes oder Leitenden Notarztes in
medizinischen Fragen bleibt unberihrt.

(2) Bei gemeinsamem Einsatz vor Ort haben der Einsatzleiter der Feuerwehr und der polizeiliche
Einsatzleiter in gegenseitiger Abstimmung zusammenzuarbeiten.

(3) Beim Einsatz einer Freiwilligen Feuerwehr und einer Werkfeuerwehr liegt die Einsatzleitung
beim Einsatzleiter der Werkfeuerwehr, wenn der Einsatz im eigenen Betrieb erfolgt, in sonstigen Fal-
len beim Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr.

§4
Pflichten der Bevolkerung

(1) Wer ein Schadensereignis oder eine drohende Gefahr fir Menschen, Tiere, die Umwelt oder
erhebliche Sachwerte im Sinne dieses Gesetzes bemerkt, ist verpflichtet, unverziglich die Feuerwehr
zu benachrichtigen, sofern er die Gefahr nicht sofort selbst beseitigen kann. Wer um Ubermittlung
einer Gefahrmeldung ersucht wird, ist im Rahmen seiner Moglichkeiten hierzu verpflichtet, wenn der
Ersuchende zur Gefahrmeldung nicht imstande ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verpflichtete Kenntnis davon hat, dass die Feuerwehr oder die Po-
lizei benachrichtigt worden ist.

(3) Jeder ist verpflichtet, die angeordneten Raumungs-, Sicherungs- und Absperrmal3nahmen zu
befolgen, um es den Einsatzkraften zu ermdglichen, am Schadensort ungehindert tatig sein oder von
dort ausgehende Gefahren abzuwehren zu kénnen.

(4) Eigentimer, Besitzer oder Betreiber von baulichen Anlagen oder Betrieben, die besonders
brand- oder explosionsgefahrlich sind oder von denen im Falle eines Brandes, einer Explosion oder
eines sonstigen Gefahr bringenden Ereignisses ernste Gefahren fir die Gesundheit oder das Leben
einer grofReren Zahl von Menschen, Gefahren fiir erhebliche Sachwerte oder akute Umweltgefahren
ausgehen kdnnen, sind verpflichtet, die Aufgabentrager der Gefahrenabwehr bei der Vorbereitung der
Gefahrenabwehr besonders zu unterstitzen. Sie haben den Aufgabentragern kostenlos die fur die
Alarm- und Einsatzplanung notwendigen Informationen und die erforderliche Beratung zu gewahren
sowie bei einem Schadensereignis in der Anlage die zustadndigen Aufgabentrager Uber zweckmalige
MalRnahmen der Gefahrenabwehr unverziglich, sachkundig und umfassend zu beraten. Dartber hin-
aus kénnen die Eigentimer, Besitzer oder Betreiber, soweit nicht eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, vom jeweils zusténdigen Aufgabentrager verpflichtet werden, zum Zwecke der Verhiitung oder
Bekampfung von Branden, Explosionen oder sonstigen Gefahr bringenden Ereignissen auf eigene
Kosten



1. die in der Anlage erforderlichen Ausriistungen und Einrichtungen bereit zu stellen, zu unterhalten
und fiir deren ordnungsgemalfie Bedienung zu sorgen,

2. fir die Bereitstellung von ausreichenden Loschmittelvorraten und anderen notwendigen Materia-
lien in der Anlage zu sorgen,

3. alle weiteren notwendigen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere

a) betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplane aufzustellen und fortzuschreiben,

b) Ubungen durchzufiihren,

c) sich an Ubungen der Aufgabentrager zu beteiligen, die ein Schadensereignis in der
betreffenden Anlage zum Gegenstand haben sowie

4. eine jederzeit verfligbare und gegen Missbrauch geschiitzte Verbindung zur zustandigen Leitstelle
einzurichten und zu unterhalten.

Die Einlagerung oder Verarbeitung von Sachen und Stoffen mit besonderer Brand-, Explosions- oder
sonstiger Gefahr und das Erfordernis, im Falle von Branden besondere Loschmittel einzusetzen sind
der zustandigen Berufsfeuerwehr unverziglich anzuzeigen. Soweit eine regelmaRig aktuelle Informa-
tion Uber Ort, Art und Besonderheiten des Lager- oder Verarbeitungsgutes nicht auf andere Art und
Weise sichergestellt wird, sind an den Zugangen zu den Lager- oder Verarbeitungsstatten entspre-
chende Hinweise Uber das aufbewahrte Gut anzubringen.

(5) Eigentimer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte von abgelegenen baulichen Anlagen,
die nicht an eine 6ffentliche Loschwasserversorgung angeschlossen sind, kbnnen vom Aufgabentra-
ger des Brandschutzes verpflichtet werden, ausreichende Léschmittel bereit zu stellen.

§5

Heranziehung von Personen und Sachen

(1) Auf Anordnung der 6rtlichen Feuerwehr oder des Einsatzleiters ist jeder verpflichtet Hilfe zu
leisten, um im Rahmen seiner Fahigkeiten von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen unmittelbare
Gefahren abzuwenden. Die Hilfeleistung kann nur verweigern, wer durch sie Gefahr fir Leib und Le-
ben befiirchten oder vorrangige Pflichten verletzen misste.

(2) Wer infolge der Heranziehung nach Absatz 1 oder mit Zustimmung der 6rtlichen Feuerwehr o-
der des Einsatzleiters freiwillig Hilfe leistet, wird als Helfer im Auftrage der Stadtgemeinde tatig. Die
Zustimmung des Einsatzleiters kann nachtraglich ausgesprochen werden. Fir Haftungs- und Ent-
schadigungsanspriiche gelten die §§ 53 bis 55 entsprechend.

(3) Eigentimer und Besitzer von Grundstlicken, baulichen Anlagen, Fahrzeugen, Geraten, Luft-
und Wasserfahrzeugen sind verpflichtet, diese auf Anordnung der 6rtlichen Feuerwehr oder des
Einsatzleiters fur Zwecke der Gefahrenbekdmpfung zur Verfliigung zu stellen. Insbesondere haben sie

1. den Einsatzkraften Zutritt und Benutzung zur Vornahme der Gefahrenbekdmpfung zu gestatten,

2. Wasservorrate, die sich in ihrem Besitz befinden oder mit ihrer Hilfe gewonnen werden kénnen, auf
Anforderung des Einsatzleiters zur Gefahrenbekampfung zur Verfligung zu stellen,

3. die vom Einsatzleiter zur Verhitung gréRerer Gefahren angeordneten Ma3nahmen zu dulden.

(4) Eigentimer und Besitzer von Grundstlcken, baulichen Anlagen oder Schiffen sind verpflichtet,
die Brandverhutungsschau und die Anbringung der notwendigen Brandmelde- und Alarmeinrichtun-
gen sowie Hinweisschilder fir Zwecke des Brandschutzes unentgeltlich zu dulden und die zur Verhi-
tung von Gefahren im Sinne dieses Gesetzes notwendigen Mal3nahmen durchzuflhren. Sie haben
den mit der Durchfiihrung der Brandverhltungsschau beauftragten Personen Zutritt zu den Objekten
zu gestatten sowie die zur Priifung der Brandgefahrlichkeit von Gegenstanden, Herstellungs- und
sonstigen Betriebsvorgangen und zur Einsatzvorbereitung der Feuerwehren erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen und Unterlagen zur Einsicht vorzulegen. Diese Pflichten obliegen ihnen auch, soweit das
Vorliegen der Voraussetzungen fiir eine Brandverhitungsschau gepriift wird. Der Auskunftspflichtige
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen Angehori-
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gen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aussetzen
wiirde.

(5) Die Regelungen der Absatze 1 bis 3 gelten auch, wenn Leistungen im Rahmen der iberortli-
chen Hilfe nach Teil 5 in Anspruch genommen werden mussen.

Teil 2
Brandschutz und technische Hilfeleistung

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§6
Aufgaben der Stadtgemeinden

(1) Die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven haben jeweils eine Berufsfeuerwehr zu unter-
halten.

(2) In den Stadtgemeinden sind neben der Berufsfeuerwehr in den einzelnen Stadt- oder Ortsteilen
Freiwillige Feuerwehren aufzustellen, wenn dieses zur Gewahrleistung einer ausreichenden Gefah-
renbekampfung erforderlich ist.

(3) Jede Stadtgemeinde hat den o6rtlichen Verhaltnissen entsprechend in einem Brandschutzbe-
darfsplan ein Schutzziel zu definieren, das auf der Basis eines standardisierten Schadensereignisses
bestimmt, wie viel Feuerwehrleute mit welchen Fahrzeugen in welcher Fahrzeit einen an einer befahr-
baren Stral’e gelegenen Einsatzort regelmalig erreichen missen, um wirksame Gefahrenbekamp-
fung leisten zu kénnen. Die organisatorische, personelle und materielle Vorhalteplanung der Feuer-
wehr ist an diesem Schutzziel auszurichten.

(4) Die Stadtgemeinden stellen eine angemessene Léschwasserversorgung sowie die Vorhaltung
geeigneter Empfangseinrichtungen fir Gefahrenmeldungen sicher.
§7
Aufgaben des Landes

(1) Das Land ist Trager aller Aufgaben des Brandschutzes/Technische Hilfeleistung, die fir mehr
als eine Stadtgemeinde von Bedeutung sind.

(2) Die Aufgaben der Landesfeuerwehrbehérde werden vom Senator flur Inneres, Kultur und Sport
wahrgenommen. lhm obliegen

1. die Aufsicht Uber die Einsatzbereitschaft und Leistungsfahigkeit der Feuerwehren der Stadtge-
meinden - auch durch Besichtigung vor Ort -,

2. die zur Verhiitung und Beseitigung 6ffentlicher Notstande erforderlichen MaRnahmen, soweit die
Leistungsfahigkeit der ortlichen Feuerwehr nicht ausreicht,

3. der Erlass von Richtlinien Uber Organisation, Starke und Ausristung von Pflichtfeuerwehren, Werk-
feuerwehren und fur die Landesfeuerwehrschule,

4. die Foérderung der Normung und der Forschung auf dem Gebiet des Brandschutzes und der tech-
nischen Hilfeleistung sowie die Beteiligung an technischen Prufeinrichtungen,

5. die Verbindlich-Erklarung von feuerwehrtechnischen Normen sowie anderer den Brandschutz und
die technische Hilfeleistung betreffender Vorschriften,

6. die Mitwirkung an der Gestaltung des Versicherungsschutzes fiir die Feuerwehren.



(3) Das Land unterhalt eine Landesfeuerwehrschule und regelt die Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Feuerwehrangehdrigen in der Gefahrenabwehr. Die Landesfeuerwehrschule untersteht als nicht
rechtsfahige Einrichtung des Landes dem Senator fir Inneres, Kultur und Sport. Die Landesfeuer-
wehrschule ist verpflichtet, zum Zwecke der Gefahrenbekampfung in beiden Stadtgemeinden und bei
Uberértlicher Hilfe mit Personal, Lehrgangsteilnehmern, Feuerwehrfahrzeugen und feuerwehrtechni-
schem Gerat nach Weisung des Senators fur Inneres, Kultur und Sport mitzuwirken; sie ist als Lan-
desreserve einzusetzen.

§8
Rechtsstellung der Feuerwehren

(1) Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren sind &ffentliche Feuerweh-
ren; in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven bilden sie die Feuerwehr der Gemeinde.

(2) Werkfeuerwehren sind Feuerwehren in wirtschaftlichen Unternehmen oder 6ffentlichen Einrich-
tungen.

(3) Polizeiliche Befugnisse werden von den Feuerwehren nicht ausgelibt, jedoch ist der Einsatzlei-
ter an einer Schadensstelle befugt, bis zum Eintreffen der Polizei notwendige Rdumungs-, Siche-
rungs- und AbsperrmafRnahmen zu treffen, wenn ein ungehinderter Einsatz dies erfordert.

§9

Landesfeuerwehrverband

(1) Die Angehorigen der Feuerwehren kénnen sich in einem Landesfeuerwehrverband Bremen zu-
sammenschlie3en.

(2) Der Landesfeuerwehrverband Bremen betreut seine Mitglieder und férdert insbesondere das
Feuerwehrwesen sowie die Jugendarbeit, die Ausbildung, die Kameradschaft und die Tradition der
Feuerwehren. Er wirkt bei der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklarung mit.

(3) Die Trager des Brandschutzes/Technische Hilfeleistung sollen den Landesfeuerwehrverband
Bremen fordern sowie vor allgemeinen Regelungen, welche seine Mitglieder beriihren, rechtzeitig
beteiligen.

Kapitel 2
Berufsfeuerwehren

§10
Angehorige der Berufsfeuerwehren

(1) Die Angehdrigen des feuerwehrtechnischen Dienstes der Berufsfeuerwehren miissen Beamte
sein. Angehdrige der Berufsfeuerwehren, die in technischen Sonderdiensten tatig sind, sollen Beamte
sein. Die Ubrigen Angehdérigen der Berufsfeuerwehren kdnnen als Angestellte oder Arbeiter tatig sein.

(2) Angehorige der Berufsfeuerwehren dirfen Aufgaben der Gefahrenabwehr auRerhalb ihrer Be-

rufsfeuerwehr nur tibernehmen, wenn hierdurch die Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr nicht
beeintrachtigt ist.

§ 11
Leitung
(1) Der Leiter der Berufsfeuerwehr ist Vorgesetzter der Angehérigen der Berufsfeuerwehr.

(2) Besteht neben der Berufsfeuerwehr eine Freiwillige Feuerwehr oder Pflichtfeuerwehr, ist diese
dem Leiter der Berufsfeuerwehr unterstellt.



(3) Der Leiter der Berufsfeuerwehr ist verantwortlich fiir die Einsatzbereitschaft samtlicher 6ffentli-

cher Feuerwehren im Gemeindegebiet.

(4) Dem Leiter der Berufsfeuerwehr obliegt die Uberpriifung des Leistungs- und Ausbildungsstan-

des der Werkfeuerwehren im Gemeindegebiet. Er kann die Werkfeuerwehren mit Einverstandnis der
Leitung des Unternehmens oder der 6ffentlichen Einrichtung auch zur Teilnahme an Ubungen aufer-
halb des Betriebsgelandes heranziehen.

§12
Aufgaben im vorbeugenden Gefahrenschutz

(1) Im Rahmen des vorbeugenden Gefahrenschutzes und unter Beachtung des Umweltschutzes

obliegen den Berufsfeuerwehren

1.

die Beratung der Baubehotrden im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren, der Gewerbeauf-
sichtsbehdrden, der Hafenbehdrden, der Betriebe und auf Antrag sonstiger juristischer und natrli-
cher Personen hinsichtlich erforderlicher Gefahrenabwehrmafinahmen,

. die Uberwachung feuergefahrlicher Arbeiten in den Hafen und des Gefahrgutumschlages im Rah-

men der Bremischen Hafenordnung,

. die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Mal3nahmen, bei denen eine

erhdhte Brand- oder Explosionsgefahr besteht oder eine gréRere Zahl von Menschen oder erhebli-
che Sachwerte gefahrdet sein kénnen,

. die Gestellung von Brandwachen nach Beendigung von Brandbekampfungsmalnahmen, wenn die

Gefahr eines Wiederaufflammens des Brandes nicht restlos beseitigt ist,

. der Anschluss von baurechtlich und brandschutztechnisch erforderlichen Brandmeldeanlagen an

die Empfangseinrichtungen bei der Feuerwehr, sofern sie die Anschlussbedingungen der Feuer-
wehr erflllen und den allgemein anerkannten Regeln oder dem Stand der Technik entsprechen,

. die Durchfiihrung von anlassbezogenen Brandverhitungsschauen,

. die Aufklarung der Bevolkerung Uber die Verhiitung von Branden, den sachgerechten Umgang mit

Feuer, das richtige Verhalten im Brandfall und Moglichkeiten der Selbsthilfe (Brandschutzerziehung
und Brandschutzaufklarung).

(2) In die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 3, 4 und 7 kénnen Freiwilligen Feuerwehren einbezogen

werden.

Kapitel 3
Freiwillige Feuerwehren

§13
Verwaltung, Leitung und Mitgliedschaft

(1) Die Aufstellung und die Auflésung einer Freiwilligen Feuerwehr bedurfen der Zustimmung des

Aufgabentragers.

(2) Verwaltung und Unterhaltung der Geratehauser und Fahrzeuge sowie Ausriistung und Beklei-

dung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren obliegen der értlichen Berufsfeuerwehr. Diese ist
auch fir die Ausbildung und Weiterbildung auf der Ebene der Stadtgemeinde sowie fir die personel-
len und organisatorischen Angelegenheiten zustandig. Sie kann sich bei der Durchfihrung ihrer Auf-
gaben der Unterstutzung der Freiwilligen Feuerwehren bedienen.

(3) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren verrichten ihren Dienst ehrenamtlich und unentgelt-
lich. Die Aufnahme erfolgt durch



1. Abgabe einer schriftlichen Verpflichtung fiir eine bestimmte oder unbestimmte Zeit zum Dienst in
der Wehr (Verpflichtungserklarung) gegentiber dem Wehrfiihrer einer Freiwilligen Feuerwehr und

2. schriftliche Annahme der Verpflichtungserklarung durch den Leiter der Berufsfeuerwehr.
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(4) Die ersten zwolf Monate der Mitgliedschaft gelten als Probezeit. Aus begrindetem Anlass kann
die Probezeit verlangert oder verkurzt werden. Das Dienstverhaltnis der Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehren endet aufler durch den Tod
1. mit Nichtbestehen der Probezeit,

2. mit Ablauf der Verpflichtungszeit,

3. mit dem Ende des Monats, in dem das Mitglied das 60. Lebensjahr vollendet,
4. auf eigenen schriftlichen Antrag,

5. durch Entlassung,

6. durch Auflésung der Wehr.

Die Beendigung der Mitgliedschaft ist durch den Leiter der Berufsfeuerwehr festzustellen und dem
Mitglied schriftlich bekannt zu geben.

(4) Der Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr (Wehrfihrer) und bis zu zwei Stellvertreter (stellvertre-
tende Wehrfuhrer) werden auf Vorschlag der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu Ehren-
beamten der Stadtgemeinde auf die Dauer von 6 Jahren, langstens jedoch bis zum Ende des Monats,
in dem sie ihr 60. Lebensjahr vollenden, ernannt. Der Wehrflhrer ist Vorgesetzter der Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr. Er ist der Stadtgemeinde gegenuber fir die ordnungsgemafie Durchfiihrung
des Feuerwehrdienstes und die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr verantwortlich.

(5) Auf Antrag einer Freiwilligen Feuerwehr kénnen ihr mit Zustimmung des Aufgabentragers eine
Jugendfeuerwehr, eine Alters-, Ehren- und andere Abteilung angegliedert werden.

(6) Naheres zu Mitgliedschaft, Leitung, Dienstbezeichnungen und Funktionen in Freiwilligen Feu-
erwehren und Jugendfeuerwehren bestimmt der Senator fir Inneres, Kultur und Sport durch Erlass.

§14
Bereitschaftsfiihrer und Bereichsfiihrer

(1) Bei Zusammenfassung von in der Regel drei Freiwilligen Feuerwehren eines Brandschutzab-
schnittes zu einer Feuerwehrbereitschaft, die als taktische Einheit bei GroRschadenslagen, tberortli-
chen Hilfeleistungen, Katastrophen oder Katastrophenschutziibungen einsetzbar ist, ist ein Bereit-
schaftsflhrer zu bestellen.

(2) Fur die Beratung des Leiters der Berufsfeuerwehr in Gro3schadensfallen hinsichtlich des Ein-
satzes von Freiwilligen Feuerwehren kann ein Bereichsflihrer bestellt werden.

(3) Naheres zur Bestellung von Bereitschaftsfiihrern und Bereichsflihrern bestimmt der Senator fur
Inneres, Kultur und Sport durch Erlass.
§15
Versicherungsschutz
Um den aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren neben der nach § 2 des Siebten Buches

Sozialgesetzbuch bestehenden Unfallversicherung einen erhéhten Versicherungsschutz zu gewahren,
ist zusatzlich mit einer privaten Versicherungsgesellschaft ein Versicherungsvertrag gegen die Folgen
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von Unfallen in Ausiibung des Dienstes abzuschlieRen. § 94 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
bleibt unberihrt.

§ 16
Aufwandsentschadigung

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren erhalten nach MaRgabe des Haushaltsplanes Auf-
wandsentschadigungen. Diese kbnnen den Wehren auch insgesamt zugewiesen werden.

§17
Ersatz von Auslagen, Reisekosten

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren erhalten auf Antrag Ersatz fir

1. notwendige bare Auslagen wie Fahrtkosten zwischen Wohnung oder Arbeitsstatte und Dienstleis-
tungsstatte,

2. zusatzliche Verpflegungskosten bei Ausfall unentgeltlicher Verpflegung von Amts wegen bei
Einsatzen und Ubungen,

3. Aufwendungen aus Anlass von Dienstreisen.

Das Bremische Reisekostengesetz sowie die dazu erlassenen Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften einschlief3lich der Bestimmungen Uber Abfindung bei Einsatzen und Ubungen der Polizei
werden entsprechend angewendet.

Kapitel 4
Pflichtfeuerwehren

§18
Aufstellung

(1) Wird in einer Stadtgemeinde die vorgeschriebene Mindeststarke einer Freiwilligen Feuerwehr
nicht erreicht oder kommt die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr nicht zustande, so hat die Stadt-
gemeinde eine Pflichtfeuerwehr aufzustellen, wenn dieses zur Gewahrleistung einer ausreichenden
Gefahrenbekampfung erforderlich ist.

(2) Zum Dienst in der Pflichtfeuerwehr sind Einwohner der Stadtgemeinde im Alter von 18 bis 45
Jahren verpflichtet. Sie werden nach MalRgabe eines von der Stadtgemeinde zu erlassenden Ortsge-
setzes herangezogen.

(3) Besteht neben der Pflichtfeuerwehr eine Freiwillige Feuerwehr, so ist deren Wehrfihrer auch
der Leiter der Pflichtfeuerwehr. § 11 Abs. 2 bleibt unberihrt.

(4) Besteht keine Freiwillige Feuerwehr, so wird der Wehrfiihrer der Pflichtfeuerwehr von der
Stadtgemeinde ernannt und abberufen.

(5) Auf die Pflichtfeuerwehren finden im Ubrigen die Vorschriften tber die Freiwilligen Feuerwehren
entsprechende Anwendung.

Kapitel 5
Werkfeuerwehren

§19
Anerkennung, Aufstellung und Auflésung, Aufsicht

(1) Wirtschaftliche Unternehmen oder 6ffentliche Einrichtungen (Betriebe), von denen nach GréRe,
Lage, Zahl der Beschaftigten, baulicher Beschaffenheit des Betriebes, Erzeugung oder Lagerung von
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Rohstoffen, Halb- oder Fertigwaren erhdhte Brand- oder Explosionsgefahren oder andere besondere
Gefahren ausgehen, kdnnen vom Senator fiir Inneres, Kultur und Sport im Benehmen mit dem zu-
stéandigen Fachsenator durch Bescheid verpflichtet werden, eine den Erfordernissen entsprechende
Werkfeuerwehr (anerkannte Werkfeuerwehr) aufzustellen.

(2) Auf Antrag eines wirtschaftlichen Unternehmens oder eines Tragers einer 6ffentlichen Einrich-
tung kann der Senator fir Inneres, Kultur und Sport eine privat eingerichtete Betriebsfeuerwehr als
Werkfeuerwehr staatlich anerkennen, wenn ihr Aufbau, ihre Ausriistung und die Ausbildung ihrer An-
gehdrigen den an anerkannte Werkfeuerwehren oder 6ffentliche Feuerwehren gestellten Anforderun-
gen entsprechen.

(3) Durch die Anerkennung als Werkfeuerwehr gehen die Aufgaben der Brandbek&dmpfung oder
der Behebung eines Notstandes fiir das Betriebsgelande auf die Werkfeuerwehr Uber. Sie nimmt auch
die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes wahr; die bauaufsichtlichen Zustandigkeiten und das
bauaufsichtliche Verfahren bleiben unberihrt, ebenso die Zustandigkeit der Berufsfeuerwehr nach §
12.

(4) Naheres zu Mitgliedschaft, Leitung, Dienstbezeichnungen und Funktionen in Werkfeuerwehren
sowie zur Ausbildung von Werkfeuerwehrangehoérigen bestimmt der Senator fiir Inneres, Kultur und
Sport durch Erlass.

(5) Die anerkannten Werkfeuerwehren unterliegen der Aufsicht des Senators fir Inneres, Kultur
und Sport. Dieser kann die Anerkennung widerrufen, wenn eine anerkannte Werkfeuerwehr ihre Auf-
gaben nicht erfillt. Die Aufldsung einer anerkannten Werkfeuerwehr bedarf der Genehmigung des
Senators fiir Inneres, Kultur und Sport.

(6) Die Uberpriifung des Leistungs- und Ausbildungsstandes der Werkfeuerwehren nach § 11 Abs.
4 kann jederzeit vorgenommen werden und sich umfassend auf das gesamte Betriebsgelande erstre-
cken.

§20
Zusammenwirken mit 6ffentlichen Feuerwehren

(1) Der Leiter der Werkfeuerwehr ist fir die Einsatze der Werkfeuerwehr auf dem Betriebsgelande
verantwortlich. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr ist er dem Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr (§ 3
Abs. 1) unterstellt. Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr kann dem Leiter der Werkfeuerwehr die Lei-
tung eines Einsatzes belassen oder Ubertragen, wenn dieser allein die flir den Einsatz erforderlichen
Kenntnisse der Betriebsvorgange des gefahrdeten Betriebes besitzt. Unberlihrt bleiben die Befugnisse
der Leitung des Unternehmens oder der 6ffentlichen Einrichtung, die zur wirksamen Schadensbe-
kadmpfung erforderlichen betriebstechnischen Maflnahmen anzuordnen oder durchfiihren zu lassen.

(2) Die Leitung des Unternehmens oder der 6ffentlichen Einrichtung oder in ihrer Vertretung der
Leiter der Werkfeuerwehr ist verpflichtet, die Berufsfeuerwehr Gber jeden Einsatz unverzuglich zu
benachrichtigen.

(3) Die Aufgaben und Befugnisse der Berufsfeuerwehren, der Freiwilligen Feuerwehren und der
Pflichtfeuerwehren bleiben im ibrigen unberihrt.

§ 21
Einsatz auBerhalb des Betriebsgeldandes

Der Einsatzleiter kann nach pflichtgemafem Ermessen Werkfeuerwehren zur Gefahrenbekdmpfung
aulerhalb des Betriebsgelandes heranziehen. Dem Ersuchen hat die Werkfeuerwehr Folge zu leisten,
wenn die Gefahrenbekdmpfung des Unternehmens oder der 6ffentlichen Einrichtung gewahrleistet
bleibt.
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§ 22
Kostentrager

(1) Die Unternehmen oder die 6ffentlichen Einrichtungen tragen die Kosten flir Beschaffung und
Unterhaltung der fur ihre Werkfeuerwehr erforderlichen Ausristung, der Schutzkleidung und personli-
chen Ausristung der Werkfeuerwehrangehdrigen sowie fiir die Ausbildung ihrer Werkfeuerwehrange-
hdrigen einschlieBlich der Lehrgange an der Landesfeuerwehrschule.

(2) Die der Werkfeuerwehr durch die angeforderte Hilfeleistung nach § 21 entstandenen Kosten
einschlieRlich der auf die Dauer der Heranziehung entfallenden Arbeitsentgelte fur die nicht hauptbe-
ruflichen Werkfeuerwehrangehdrigen sind von der Stadtgemeinde zu erstatten.

§23
Einsatzbereitschaft

(1) Die Einsatzbereitschaft der Werkfeuerwehr muss jederzeit sichergestellt sein.

(2) Die Mindeststarke einer Werkfeuerwehr wahrend und auf3erhalb der Betriebszeit wird vom Se-
nator fur Inneres, Kultur und Sport im Bescheid nach § 19 festgesetzt.

Teil 3
Rettungsdienst und Krankentransport

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§24
Aufgaben des Rettungsdienstes

(1) Der Rettungsdienst dient der bedarfsgerechten und flichendeckenden Versorgung der Bevol-
kerung mit Leistungen der Notfallversorgung. Die Wahrnehmung des Rettungsdienstes obliegt auf-
grund der besonderen Aufgabenstellung fiir die Gefahrenabwehr als hoheitliche Aufgabe ausschliel3-
lich den Aufgabentragern. Zu den Aufgaben des Rettungsdienstes gehort auch die Bewaltigung von
Schadensereignissen mit einer groferen Anzahl Verletzter oder Kranker (Massenanfall) sowie die
Mitwirkung im Katastrophenschutz. Zur Sicherstellung der Verfligbarkeit ausreichender personeller
und materieller Kapazitaten insbesondere flir den Massenanfall und zur Sicherstellung der Gesund-
heitsvorsorge in Erfiillung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 70 Abs. 1 Satz
2 des Funften Buches Sozialgesetzbuch hat der Rettungsdienst weiter den qualifizierten Kranken-
transport zu gewahrleisten. Beide Aufgabenbereiche werden in medizinisch-organisatorischer Einheit
wahrgenommen.

(2) Der Rettungsdienst hatim Rahmen der Notfallversorgung

1. bei Verletzten oder Kranken, die sich in Lebensgefahr befinden (Notfallpatienten), am Notfallort
lebensrettende MaRnahmen durchzufihren (praklinische Versorgung) und soweit angezeigt, ihre
Transportfahigkeit herzustellen und sie unter fachgerechter Betreuung in dafiir besonders ausge-
statteten Rettungsmitteln in eine fur die weitere Behandlung geeignete Behandlungseinrichtung zu
beférdern (Notfallrettung),

2. sonstige Notfallpatienten, die sich nicht in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, aber bei denen
schwere gesundheitliche Schaden zu erwarten sind, wenn sie nicht in kurzer Zeit medizinische Hil-
fe erhalten, oder bei denen die Notwendigkeit einer praklinischen Versorgung nicht ausgeschlos-
sen werden kann, unter fachlicher Betreuung in daflir besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in
eine fur die weitere Behandlung geeignete Behandlungseinrichtung zu beférdern (Notfalltransport),

3. zur Versorgung von Notfallpatienten den Transport von lebenswichtigen Medikamenten, Blutver-
sorgungen und von Organen fiir Transplantationen durchzufihren.
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(3) Im qualifizierten Krankentransport hat der Rettungsdienst sonstige verletzte, kranke oder hilfs-
bedirftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber nach arztlicher Beurteilung wahrend einer
Beforderung der fachlichen Betreuung oder eines besonders ausgestatteten Rettungsmittels bedurfen
oder bei denen dies aufgrund ihres Zustandes zu erwarten ist, zu beférdern. Notfallversorgung hat
Vorrang vor Krankentransport.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht fur Versorgungs- und Beférderungsleistungen

1. durch die Sanitatsdienste der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes sowie der Polizei zu eige-
nen Zwecken,

2. mit eigenen oder unter Vertrag stehenden Fahrzeugen eines Krankenhauses oder einer Heilanstalt
innerhalb ihres Betriebsbereichs sowie fur Patientenfahrten zu diagnostischen und therapeutischen
Zwecken,

3. mit Fahrzeugen innerhalb einer Veranstaltung mit einer Vielzahl von Teilnehmern zur sanitats-
dienstlichen Versorgung,

4. kranker Personen, die in der Regel nach arztlicher Beurteilung keiner fachgerechten Hilfe oder
Betreuung bedirfen, mit anderen als den in § 30 genannten Kraftfahrzeugen (Krankenfahrten),

5. nach den gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen durch Fahrzeuge eines Betriebes (Be-
triebs- und Werksrettungsdienste) zu eigenen Zwecken,

6. durch im Rettungsdienst eines anderen Landes zugelassene Unternehmer, die ihren Betriebssitz
aufderhalb des Landes Bremen haben, es sei denn, dass Ausgangs- und Zielort der rettungsdienst-
lichen Tatigkeit im Land Bremen liegen oder dass ein Schwerpunkt der Tatigkeit des Unterneh-
mens im Lande Bremen liegt.

Im Fall der Nummer 3 kdnnen Notfallpatienten oder sonstige verletzte, kranke oder hilfsbedurftige
Personen nach Abstimmung mit der Einsatzleitstelle in jeweils geeigneten Rettungsmitteln und unter
jeweils geeigneter fachlicher Betreuung auch tber die Grenze des Veranstaltungsortes hinaus trans-
portiert werden. Die Einsatzleitstelle ist in diesem Fall gegentber dem eingesetzten Personal wei-
sungsbefugt, ausgenommen in medizinischen Fragen gegeniiber beteiligten Arzten.

§ 25
Aufgabentriager des Rettungsdienstes

(1) Aufgabentrager des Rettungsdienstes sind
1. das Land fir die Luftrettung

2. die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven fir den bodengebundenen Rettungsdienst jeweils
in ihrem Rettungsdienstbereich.

(2) Aufsichtsbehorde ist der Senator fir Inneres, Kultur und Sport; im medizinischen Bereich der
Senator fur Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales. Dem Senator fiir Inneres, Kultur und
Sport obliegt die Verbindlich-Erklarung rettungsdienstlicher Normen sowie anderer den Rettungsdienst
betreffender Vorschriften.

Kapitel 2
Durchfiihrung des Rettungsdienstes

§ 26
Luftrettung

Die Luftrettung durch Rettungshubschrauber und andere geeignete Luftfahrzeuge erganzt den bo-
dengebundenen Rettungsdienst. Auf- und Ausbau sowie die Organisation des Luftrettungsdienstes
bestimmt der Senator fiir Inneres, Kultur und Sport. Er kann sich zur Wahrnehmung der Aufgaben des
Luftrettungsdienstes ganz oder teilweise durch offentlich-rechtlichen Vertrag Dritter bedienen. Diese
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sind an Weisungen des Senators fiir Inneres, Kultur und Sport gebunden. Die luftverkehrsrechtliche
Zulassung und Genehmigung bleiben unberthrt.

§ 27
Bodengebundener Rettungsdienst

(1) Die Stadtgemeinden haben mit ihren Berufsfeuerwehren einen jederzeit einsatzbereiten Ret-
tungsdienst einzurichten und zu betreiben. Sie kbnnen daneben als Leistungserbringer Hilfsorganisa-
tionen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und
den Malteser-Hilfsdienst oder private Unternehmer in die Wahrnehmung dieser Aufgaben einbezie-
hen. Organisationen, die bei der Gefahrenbekdmpfung bei Katastrophen im Rettungsdienstbereich
mitwirken, sind vorrangig in den Rettungsdienst einzubinden. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten
werden durch 6ffentlich-rechtliche Vertrage geregelt.

(2) Die nach Absatz 1 neben den Berufsfeuerwehren mitwirkenden Leistungserbringer handeln als
Verwaltungshelfer nach den Anweisungen der Aufgabentrager. Diese sind berechtigt, deren Einrich-
tungen, soweit sie dem Rettungsdienst zugeordnet sind, in personeller und sachlicher Hinsicht auf
Ordnungsmafigkeit und Leistungsstand zu Uberprifen.

§28
Rettungsmittelbedarfsplan

(1) Die Stadtgemeinden legen nach Bedarf die Standorte der Rettungswachen fest und bestimmen
Anzahl und Art der einsatzbereit zu haltenden Rettungsmittel. Planungsgrof3e fir Standorte und An-
zahl der vorzuhaltenden Rettungsmittel ist die Vorgabe, mindestens 95% aller Notfélle innerhalb einer
Eintreffzeit von 10 Minuten bedienen zu kénnen. Naheres bestimmt der vom Aufgabentrager aufzu-
stellende Rettungsmittelbedarfsplan.

(2) Fur die Kontrolle der Eintreffzeiten nach Absatz 1 ist die Zeitspanne von der Eréffnung des Ein-
satzes bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort an befestigter Stral3e maf3igebend.

§29
Mitwirkung anderer Stellen

(1) Die Gesundheitsamter, die Arztekammern, die Kassenarztlichen Vereinigungen, die Verbande
der Krankenkassen im Lande Bremen und der Landesverband Nordwestdeutschland der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften wirken unbeschadet weitergehender Befugnisse im Rettungsdienst
beratend mit.

(2) Die Krankenh&user sind nach Vorgaben des fur das Gesundheitswesen zustandigen Senators
verpflichtet, die Aufnahme von Notfallpatienten so zu organisieren, dass diese im Regelfall ohne zeitli-
che Verzégerung aufgenommen werden kdénnen.

(3) Die Aufgabentrager wirken darauf hin, dass geeignete Krankenhauser im Rahmen ihrer Aufga-
benstellung und Leistungsfahigkeit

1. den klinischen Ausbildungsteil des Rettungsdienstpersonals durchfiihren,

2. Arzte firr den Einsatz als Notarzt oder als Leitender Notarzt in erforderlicher Anzahl gegen Erstat-
tung der mit ihnen vereinbarten Kosten zur Verfigung stellen.

(4) Soweit im Einzelfall Uber die Regelungen nach Absatz 3 Nr. 2 hinaus Bedarf besteht, wirkt die

zustandige Kassenarztliche Vereinigung im Rahmen ihrer Moglichkeiten unterstitzend mit, um nieder-
gelassene Arzte zur Abdeckung dieses Bedarfs zu gewinnen.
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§ 30
Besetzung der Rettungsmittel

(1) Rettungsmittel sind

1. Krankenkraftwagen:
Fahrzeuge, die fiir den Notfall- und Krankentransport besonders eingerichtet und nach dem Fahr-
zeugschein als Krankenkraftwagen anerkannt sind (Notarzt-, Rettungs-, Intensiv-Krankentransport-
und Krankentransportwagen),

2. Notarzteinsatzfahrzeuge:
Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung zum Transport des Notarztes und der medizinisch-techni-
schen Ausrustung an den Einsatzort,

3. Luftrettungsfahrzeuge:
Rettungshubschrauber und andere fir die Notfallversorgung oder den Krankentransport geeignete
Luftfahrzeuge, die in ihrer Ausstattung, Ausristung und Wartung dem Stand von Medizin und
Technik entsprechen.

(2) Die in Rettungsmitteln eingesetzten Personen mussen fur diese Aufgaben gesundheitlich, kor-
perlich und fachlich geeignet sein. Die gesundheitliche und korperliche Eignung ist vor Aufnahme der
Tatigkeit durch ein arztliches Zeugnis nachzuweisen. Die arztliche Untersuchung ist alle drei Jahre zu
wiederholen. Es muss auch gewahrleistet sein, dass die in Rettungsmitteln eingesetzten Personen im
Einsatz die besondere Sorgfalt erbringen, die sich aus ihrer Aufgabe herleitet.

(3) Die in Rettungsmitteln eingesetzten Personen sind vor Aufnahme ihrer Tatigkeit und im Weite-
ren mindestens im Abstand von drei Jahren von ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn tber die gesund-
heitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten in sinngemafRer Anwendung von § 35 des Geset-
zes zur Verhitung und Bekdmpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz) zu belehren. Uber die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber oder Dienst-
herrn fir die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Das eingesetzte Personal ist zu verpflichten,
unverziglich mitzuteilen, wenn einer der in § 34 Absatze 1, 2 oder 3 des Infektionsschutzgesetzes
genannten Tatbestande eingetreten ist. Ein weiterer Einsatz im Rettungsdienst ist nur zulassig, wenn
durch arztliches Zeugnis im konkreten Einzelfall die Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Im ibrigen
findet § 31 des Infektionsschutzgesetzes Anwendung.

(4) In der Notfallversorgung sind Krankenkraftwagen im Einsatz mit mindestens zwei fachlich ge-
eigneten Personen zu besetzen, von denen eine Person (Transportflihrer) Rettungsassistent nach
dem Rettungsassistentengesetz und die andere mindestens Rettungssanitater ist. Im Krankentrans-
port sind Krankenkraftwagen im Einsatz mit mindestens zwei fachlich geeigneten Personen zu beset-
zen, von denen eine Person (Transportfihrer) Rettungssanitater und die andere mindestens Ret-
tungshelfer sein muss.

(5) Notarzteinsatzfahrzeuge sind im Einsatz mit einem Notarzt und einem Rettungsassistenten zu
besetzen.

(6) Luftrettungsmittel sind im Einsatz neben den erforderlichen Flugzeugfiihrern mit einem Notarzt
und einem Rettungsassistenten zu besetzen. Der Rettungsassistent muss Uber die erforderlichen
Kenntnisse zur Unterstiitzung des Piloten verfigen, wenn die einschlagigen luftverkehrsrechtlichen
Vorschriften dies erfordern.

(7) In der Notfallversorgung eingesetzte Arzte miissen Uber den Fachkundenachweis "Rettungs-
dienst" oder Uber eine von der zustandigen Arztekammer anerkannte gleichwertige Qualifikation ver-
fugen (Notarzt). Der Notarzt kann im Einsatz den im Rettungsdienst tatigen Personen in medizini-
schen Fragen Weisungen erteilen.

) § 31
Arztlicher Leiter Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wird in medizinischen Fragen und Angelegenheiten des Qualitatsmanagements
von einem Arztlichen Leiter Rettungsdienst geleitet und tGberwacht, der in dieser Aufgabe dem Aufga-
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bentrager des bodengebundenen Rettungsdienstes unterstellt ist. Er nimmt selbst am Notarztdienst
teil und ist Mitglied der Gruppe Leitender Notérzte in einem Rettungsdienstbereich. Der Arztliche Lei-
ter Rettungsdienst muss den Fachkundenachweis ,Arztlicher Leiter Rettungsdienst oder eine von der
zustandigen Arztekammer anerkannte gleichwertige Qualifikation besitzen.

§32
Fortbildung

Wer Notfallversorgung oder Krankentransport betreibt, ist verpflichtet, fir eine regelmaRige ange-
messene Fortbildung des Personals zu sorgen. Die Fortbildung hat sich darauf zu richten, dass das
Personal den jeweils aktuellen medizinischen und technischen Anforderungen gerecht wird. Sie wird
vom Arztlichen Leiter Rettungsdienst (iberwacht.

§33
Qualitatsmanagement im Rettungsdienst

(1) Die medizinische und technische Weiterentwicklung erfordert eine regelmaflige Anpassung des
Standards in der Notfallversorgung sowie ein Qualitdtsmanagement. Aufgabentrager und Leistungs-
erbringer erarbeiten hierzu dem jeweiligen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprechende Ziel-
vorstellungen, die in Abstimmung mit den Kostentragern zur Gewahrleistung einer am anerkannten
Standard ausgerichteten wirtschaftlichen Leistungserbringung umzusetzen sind.

(2) Die Leistungserbringer im Rettungsdienst sind zu einer einheitlichen Dokumentation der Not-
falleinsatze verpflichtet. Die Einsatzdokumentation ist dem Arztlichen Leiter Rettungsdienst auf Anfor-
derung zu Gibermitteln. Der Arztliche Leiter Rettungsdienst hat die Ergebnisqualitat des Rettungsdiens-
tes im Abgleich ausgewahlter in der Notfallversorgung erhobenen Daten mit den Patientendaten des
weiterbehandelnden Krankenhauses (§ 62 Abs. 1) zu analysieren. Die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse und hieraus abzuleitende Vorschlage zur Veranderung der Strukturen oder Ablaufe im Ret-
tungsdienst sind in der weiteren Planung zu bericksichtigen.

Kapitel 3
Private Unternehmer

§34
Betatigung im Krankentransport

(1) Wer als Unternehmer aul3erhalb des Rettungsdienstes Krankentransport betreiben will, bedarf
der Genehmigung.

(2) Eine Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
1. die Sicherheit und Leistungsfahigkeit des Betriebes gewahrleistet und

2. der Unternehmer und die zur Fiihrung der Geschafte bestellten Personen zuverlassig und fachlich
geeignet sind.

Die Genehmigung kann mit Auflagen verbunden werden und ist auf langstens 4 Jahre zu befristen.
Die Genehmigung wird wirksam zu dem in ihr festgelegten Zeitpunkt der Betriebsaufnahme, friihes-
tens jedoch mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit den Kostentragern nach § 133 des Flnften
Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn aufgrund des Ergebnisses einer mindestens dreimo-
natigen Untersuchung zu erwarten ist, dass durch ihre Erteilung das 6ffentliche Interesse an der Funk-
tionsfahigkeit des Rettungsdienstes oder an der Gewahrleistung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach §
12 Abs. 1 Satz 1 und § 70 Abs. 1 Satz 2 des Finften Buches Sozialgesetzbuch fir die bedarfsgerech-
te Versorgung der Bevolkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des qualifizierten Kranken-
transports beeintrachtigt wird. Hierbei sind im Rahmen der Festlegungen des Rettungsmittelbedarfs-
plans insbesondere die flachendeckende Vorhaltung und Auslastung im Rettungsdienstbereich zu
berlicksichtigen, wobei auch die Einsatzzahlen, die Eintreffzeit und Dauer der Einsatze sowie die Ent-
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wicklung der Kosten- und Ertragslage zugrunde zu legen sind. Die Untersuchung darf zum Zeitpunkt
der Antragstellung nicht Ianger als ein Jahr zurlick liegen und muss auch eine Prognose fiir die Uber-
schaubare Zukunft beinhalten.

(4) Genehmigungsbehorde ist in der Stadtgemeinde Bremen der Senator flur Inneres, Kultur und
Sport, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat der Stadt Bremerhaven.

(5) Das Nahere zum Genehmigungsverfahren, zur Vorhaltung, Ausstattung, personellen Beset-
zung, Entseuchung und Entwesung der Rettungsmittel und zur gesundheitlichen Eignung des Perso-
nals regelt der Senator fir Inneres, Kultur und Sport im Benehmen mit dem Senator fur Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales durch Erlass.

Kapitel 4
Regelungen fiir den GroBschadensfall im Rettungsdienst

§ 35
Massenanfall verletzter oder erkrankter Personen, Schnell-Einsatz-Gruppen

(1) Far die Bewaltigung von Schadensereignissen, die Uber die im Rettungsmittelbedarfsplan vor-
geschriebene Regelvorhalte hinausgehen, treffen die Stadtgemeinden Vorbereitungen fir den Einsatz
des notwendigen Personals und zusatzlicher Rettungsmittel. Die Krankenhduser sind unabhangig von
ihren Ubrigen Aufgaben zur Zusammenarbeit mit der Einsatzleitstelle und dem Einsatzleiter der Feu-
erwehr Bremen oder der Feuerwehr Bremerhaven verpflichtet.

(2) Zur Sicherstellung ausreichender Versorgungs- und Transportkapazitaten kénnen mit Zustim-
mung des Tragers des Rettungsdienstes Schnell-Einsatz-Gruppen fiir die Bereiche ,Sanitatsdienstli-
che Versorgung® und ,Betreuung® aufgestellt werden. Die Aufstellung soll Personal, Material und
Fahrzeuge des Katastrophenschutzes einbeziehen.

§ 36
Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

(1) Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung bei Grol3schadensereignissen haben
die Stadtgemeinden die Funktion eines Leitenden Notarztes zu schaffen. Der Leitende Notarzt wird
tatig, wenn eine koordinierende arztliche Flihrung erforderlich ist. Im Einsatzfall ist der Leitende Not-
arzt gegeniiber Arzten und medizinischem Hilfspersonal am Einsatzort fachlich weisungsberechtigt.
Das Nahere regeln die Stadtgemeinden in einer Dienstordnung.

(2) Der Leitende Notarzt muss neben der notfallmedizinischen Qualifikation und Erfahrung den
Fachkundenachweis ,Leitender Notarzt* oder eine von der zustandigen Arztekammer anerkannte
gleichwertige Qualifikation besitzen und als Notarzt in den Rettungsdienst eingebunden sein.

(3) Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst wird von der Berufsfeuerwehr gestellt und unter-
stiitzt den Leitenden Notarzt bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben.

Teil 4
Katastrophenschutz

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§ 37
Aufgabe

(1) Der Katastrophenschutz dient dem Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schaden, die

durch Katastrophen hervorgerufen werden. Er umfasst die Vorbereitung der Katastrophenabwehr und
die Bekampfung von Katastrophen.
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(2) Eine Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Uber die Schadensfalle des taglichen Le-
bens und eine GroRschadenslage hinausgehendes Ereignis, das Leben, Gesundheit, die Umwelt,
erhebliche Sachwerte oder die lebenswichtige Versorgung der Bevolkerung in einem solchen Malke
gefahrdet oder beeintrachtigt, dass zur Bekampfung die flir die Gefahrenabwehr zustandigen Behor-
den mit den Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie den Einheiten und Einrichtungen des Katast-
rophenschutzes und sonstigen zur Hilfeleistung Herangezogenen unter zentraler Leitung zusammen-
wirken mussen.

§38
Aufgabentrager

(1) Der Katastrophenschutz ist Aufgabe des Landes. Der Senator fiir Inneres, Kultur und Sport als
Landeskatastrophenschutzbehdrde koordiniert den Katastrophenschutz auf Landesebene. Er fiihrt die
Aufsicht Uber die Ortskatastrophenschutzbehérden der Gemeinden. Die fachliche Zustandigkeit ande-
rer Landesbehdrden bleibt unberihrt.

(2) Soweit die Gemeinden Aufgaben des Katastrophenschutzes wahrzunehmen haben, handeln
sie im Auftrage des Landes.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind in den Gemeinden die Ortskatastrophenschutzbehor-
den fir die Durchfihrung des Katastrophenschutzes zustandig. Dies sind

1. fir die Stadtgemeinde Bremen ohne das stadtbremische Uberseehafengebiet Bremerhaven der
Senator fur Inneres, Kultur und Sport,

2. fir die Stadtgemeinde Bremerhaven und das stadtbremische Uberseehafengebiet Bremerhaven
der Oberblrgermeister der Stadt Bremerhaven.

§39
Mitwirkung im Katastrophenschutz

(1) Im Katastrophenschutz wirken auRer den Katastrophenschutzbehérden mit:

1. neben den Feuerwehren und Rettungsdiensten weitere fiir Gefahrenverhitung und Gefahrenbe-
kampfung fachlich zustandige und andere in die Organisation des Katastrophenschutzes einbezo-
gene Institutionen,

2. offentliche und private Trager mit ihren Einheiten und Einrichtungen,

3. naturliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen, die von der Katastrophen-
schutzbehoérde aufgrund einer Vereinbarung oder nach MaRRgabe des § 5 zur Hilfeleistung im Ka-
tastrophenschutz herangezogen werden.

(2) Mitwirkende Einheiten und Einrichtungen im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind gegliederte Zusam-
menfassungen von Personen und Material, die unter einheitlicher Fiihrung stehen, nach Fachaufga-
ben ausgerichtet sind und zu deren Aufgaben die Hilfeleistung bei Katastrophen gehort. Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes kénnen auch unterhalb des Katastrophenfalles zur Hilfeleis-
tung bei Groflschadenslagen durch die zustandige Feuerwehr eingesetzt werden. Bei Einsatzen und
behérdlich angeordneten Ubungen fiir den Katastrophen- oder GroRschadensfall handeln sie als Ver-
waltungshelfer.

(3) Offentliche Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind solche, deren Trager
juristische Personen des 6ffentlichen Rechts sind.

(4) Private Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind solche, deren Trager privat-
rechtlich organisiert sind.
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. § 40
Offentliche Trager mit ihren Einheiten und Einrichtungen

Einheiten und Einrichtungen o6ffentlicher Trager wirken im Katastrophenschutz mit, wenn sie hierzu
bestimmt und dem ortlichen Katastrophenschutz zugeordnet sind oder wenn die 6rtliche Katastro-
phenschutzleitung ihre Hilfeleistung anfordert oder mit inren Tragern vereinbart hat. Sie unterliegen
den Weisungen der Katastrophenschutzbehdrde.

§ 41
Private Trager mit ihren Einheiten und Einrichtungen

(1) Einheiten und Einrichtungen privater Trager wirken im Katastrophenschutz mit, wenn sie hierzu
geeignet sind und ihr Trager die Bereitschaft zur Mitwirkung erklart. Die allgemeine Eignung eines
Tragers wird durch die Landeskatastrophenschutzbehdrde festgestellt, soweit sie nicht bereits vom
Bund aufgrund des Zivilschutzgesetzes festgestellt worden ist. Die besondere Eignung der Einheiten
und Einrichtungen wird durch die Ortskatastrophenschutzbehdrde festgestellt. Ein Anspruch auf Fest-
stellung besteht nicht.

(2) Einheiten und Einrichtungen privater Trager unterstehen im Katastrophenfall und bei behdrdlich
angeordneten Ubungen der Ortskatastrophenschutzbehérde. Sie sind verpflichtet,

1. fir ihre Einsatzbereitschaft zu sorgen,

2. an den von der Katastrophenschutzbehérde angeordneten oder genehmigten Einsatzen, Ubungen
und sonstigen Ausbildungsveranstaltungen auch auf3erhalb ihrer Stadtgemeinde und des Landes
Bremen teilzunehmen und dabei die Weisungen der Katastrophenschutzbehoérde zu befolgen.

(3) Die privaten Trager sind verpflichtet,
1. far den Katastrophenschutz eigene Krafte und Sachmittel bereitzustellen,

2. in den Einheiten und Einrichtungen nur Helfer einzusetzen, die zur Hilfeleistung beim Katastro-
phenschutz geeignet sind,

3. die Einsatzbereitschaft ihrer Einheiten und Einrichtungen sicherzustellen,

4. dem Land oder der Stadtgemeinde alle Schaden, auch solche wegen Ersatzleistungen nach Artikel
34 Satz 1 des Grundgesetzes, zu ersetzen, die ihr durch vorsatzliche oder grob fahrlassige Pflicht-
verletzungen von Helfern wahrend ihrer Mitwirkung beim Katastrophenschutz entstehen.

(4) Eine Ersatzpflicht nach Absatz 3 Nr. 4 besteht nicht, soweit die Einheiten oder Einrichtungen als
Verwaltungshelfer gehandelt haben.

§42
Helfer im Katastrophenschutz

(1) Helfer im Katastrophenschutz sind Frauen und Manner, die freiwillig und ehrenamtlich in den
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mitwirken. Sie verpflichten sich gegentiber
dem Trager der Einheit oder Einrichtung fliir eine bestimmte oder unbestimmte Zeit zum Dienst im
Katastrophenschutz, soweit ihre Mitwirkungspflicht nicht bereits aufgrund ihrer Zugehérigkeit zum
Trager besteht.

(2) Der Dienst im Katastrophenschutz umfasst insbesondere die Verpflichtung, an der Katastro-

phenbekdmpfung sowie an Katastrophenschutziibungen und Ausbildungsveranstaltungen auch au-
Rerhalb der jeweiligen Stadtgemeinde oder des Landes Bremen teilzunehmen.
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§43
Rechtsverhiltnisse der Helfer

(1) Soweit durch dieses Gesetz oder Rechtsvorschriften des Bundes nichts anderes bestimmt ist,
bestehen Rechte und Pflichten der Helfer nur gegentiber dem Trager der Einheit oder Einrichtung, der
sie angehdren. Die Rechtsverhaltnisse richten sich, soweit sie nicht gesetzlich geregelt sind, nach der
Satzung oder den sonstigen Vorschriften des Tragers. Fehlen solche Vorschriften oder sind die
Rechtsverhaltnisse durch Vorschriften des Tragers nicht abschlieRend geregelt, so hat der Trager
insoweit die Vorschriften fur die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren entsprechend anzuwenden.

(2) Die Ortskatastrophenschutzbehérde kann von einem Trager bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes die Entbindung eines Helfers von der Verpflichtung zum Dienst im Katastrophenschutz ver-
langen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Helfer wiederholt seine Pflichten verletzt,
wenn eine seiner Verpflichtung gentigende Mitwirkung und Verflgbarkeit nicht mehr durch den Trager
nachgewiesen werden kann oder wenn seine Eignung zur Hilfeleistung beim Katastrophenschutz nicht
mehr gegeben ist.

(3) Die Berufung von Fuhrungskréaften in Funktionen von Zugfiihrern und Bereitschaftsfihrern oder
in gleichwertige Funktionen durch die privaten Trager bedarf der Bestatigung durch die Ortska-
tastrophenschutzbehdrde. Aus wichtigem Grunde kann die Ortskatastrophenschutzbehérde die Abbe-
rufung einer Fuhrungskraft verlangen. Néheres zum Verfahren kann die Ortskatastrophenschutzbe-
hdrde durch Erlass regeln.

§ 44
Entschadigung der Helfer

(1) Nehmen Helfer an behérdlich angeordneten oder genehmigten Einsatzen, Ubungen oder Aus-
bildungsveranstaltungen teil, so werden sie nach MalRgabe der Vorschriften ihrer Trager entschadigt.

(2) Die Entschadigungen nach Absatz 1 werden den Tréagern der Einheiten und Einrichtungen auf

Antrag bis zu den Hochstbetragen nach den Richtlinien der Gemeinden von der Behorde erstattet, die
den Einsatz, die Ubungen oder Ausbildungsveranstaltungen angeordnet oder genehmigt hat.

Kapitel 2
Vorbereitende MaBnahmen

§ 45
Aufgaben der Katastrophenschutzbehérden

(1) Die Katastrophenschutzbehorden haben nach pflichtgemaem Ermessen im Rahmen der gel-
tenden Gesetze alle vorbereitenden Malinahmen zu treffen, die einen wirksamen Katastrophenschutz
gewabhrleisten. Dazu gehdéren insbesondere

1. die Festlegung der Starke, Gliederung, Ausstattung und Ausbildung des Katastrophenschutzes,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,

2. die Bildung einer Katastrophenschutzleitung bei der Behérde und die Regelung des Vorsitzes,

3. die Aufstellung von Katastrophenschutzplanen und die Koordinierung der Katastrophenschutzplane
der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen,

4. die Beaufsichtigung der Einheiten und Einrichtungen,

5. die Durchfiihrung von Ubungen und Ausbildungsveranstaltungen, soweit sie nicht durch die Trager
der Einheiten und Einrichtungen erfolgt,

6. die Auswahl und Ausbildung des Leitungs- und FUhrungspersonals, soweit nichts anderes be-
stimmt ist,

7. Aufbau, Férderung und Leitung des Selbstschutzes sowie Aufklarung der Bevélkerung, insbeson-
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dere Uber die Bedeutung der Erste-Hilfe-Ausbildung.

(2) Die Katastrophenschutzbehérden stellen sicher, dass im Katastrophenfall bei Behérden oder
Organisationen etwa erforderliche Personenauskunfts- und Schadensmeldestellen eingerichtet wer-
den.

§ 46
Auskunftspflicht

Die Eigentiimer und Besitzer von Grundstiicken und Anlagen, von denen Katastrophengefahren
ausgehen konnen, sind der Katastrophenschutzbehdrde zu Auskinften verpflichtet, die zur Vorberei-
tung der Katastrophenabwehr erforderlich sind.

§ 47
Externe Notfallplédne fiir schwere Unfélle mit gefahrlichen Stoffen

(1) Die Ortskatastrophenschutzbehdérden haben externe Notfallplane unter Beteiligung des Betrei-
bers und unter Berlcksichtigung des internen Notfallplans fur alle Betriebe zu erstellen, fur die nach
Artikel 9 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren
bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen (ABI. EG 1997 Nr. L 10 S. 13) vom Betreiber ein Si-
cherheitsbericht zu erstellen ist. Die Ortskatastrophenschutzbehérden kdnnen im Einvernehmen mit
den fir die Durchfihrung der Storfall-Verordnung zustéandigen Behérden aufgrund der Informationen
in dem Sicherheitsbericht entscheiden, dass sich die Erstellung externer Notfallplane erlbrigt; die
Entscheidung ist zu begriinden.

(2) Die externen Notfallplane missen erstellt werden, um

1. Schadensfélle einzuddmmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Folgen mdglichst gering
gehalten werden und Schaden fur Menschen, Umwelt und Sachen begrenzt werden kénnen,

2. MaBnahmen zum Schutz von Menschen und Umwelt vor den Folgen schwerer Unfalle durchzuflh-
ren,

3. notwendige Informationen an die Offentlichkeit sowie betroffene Behtrden oder Dienststellen in
dem betreffenden Gebiet weiterzugeben,

4. Aufraumarbeiten und MaRnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall
einzuleiten.

(3) Externe Notfallplane missen Angaben enthalten Gber:

1. Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmal3nahmen sowie zur Durchfih-
rung und Koordinierung von Mafinahmen auRerhalb des Betriebsgelandes ermachtigt sind,

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frihwarnungen sowie zur Alarmauslésung und zur Be-
nachrichtigung der Einsatzkrafte,

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen
Einsatzmittel,

4. Vorkehrungen zur Unterstutzung von AbhilfemalRnahmen auf dem Betriebsgelande,
5. Vorkehrungen fur AbhilfemalRnahmen aul3erhalb des Betriebsgeldndes,

6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Offentlichkeit Giber den Unfall sowie Uber das richtige Verhal-
ten,

7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkrafte auslandischer Staaten bei einem schweren Un-
fall mit moglichen grenziiberschreitenden Folgen.
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(4) Die Entwiirfe der externen Notfallplane sind von den Ortskatastrophenschutzbehérden im Ge-
fahrdungsbereich des Betriebes zur Anhérung der Offentlichkeit fiir die Dauer eines Monats &ffentlich
auszulegen. Die geheimhaltungsbedirftigen Teile der externen Notfallplane, insbesondere dem Da-
tenschutz unterliegende personenbezogene Angaben, verdeckte Telefonnummern oder interne An-
weisungen, sind hiervon ausgenommen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche
vorher ortstiblich bekannt zu machen mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Auslegungsfrist
vorgebracht werden kénnen. Die fristgemal’ vorgebrachten Anregungen sind zu prifen; das Ergebnis
ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Anregungen mit im wesentlichen gleichem Inhalt vorge-
bracht, kann die Mitteilung des Ergebnisses der Prifung dadurch ersetzt werden, dass diesen Perso-
nen die Einsicht in das Ergebnis ermdglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prifung wéhrend
der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortstiblich bekannt zu machen. Wird der Entwurf des
externen Notfallplans nach der Auslegung geandert oder erganzt, ist er erneut auszulegen; bei der
erneuten Auslegung kann bestimmt werden, dass Anregungen nur zu den gednderten oder erganzten
Teilen vorgebracht werden kénnen. Werden durch die Anderung oder Erganzung des Entwurfs die
Grundziige der Planung nicht beriihrt oder sind Anderungen oder Ergéanzungen im Umfang geringfi-
gig oder von geringer Bedeutung, kann von einer erneuten 6ffentlichen Auslegung abgesehen wer-
den.

(5) Die Ortskatastrophenschutzbehdrden haben die von ihnen erstellten externen Notfallplane in
angemessenen Abstanden von hochstens drei Jahren unter Beteiligung des Betreibers und unter Be-
ricksichtigung des internen Notfallplans zu Uberprifen, zu erproben und erforderlichenfalls zu Gberar-
beiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Bei dieser Uberpriifung sind Veranderungen in den
Betrieben und den Notdiensten, neue technische Erkenntnisse und Erkenntnisse daruber, wie bei
schweren Unfallen zu handeln ist, zu beriicksichtigen.

Kapitel 3
Abwehrender Katastrophenschutz

§48
Aufgaben der Katastrophenschutzbehérden

Bei Katastrophen treffen die Katastrophenschutzbehérden im Rahmen der geltenden Gesetze die
nach pflichtgemalRem Ermessen notwendigen MalRnahmen fiir die Gefahrenbekampfung. Die jeweilige
Katastrophenschutzleitung leitet und koordiniert im Auftrag der Katastrophenschutzbehérde die Ge-
fahrenbekampfung.

Teil 5
Uberértliche Hilfe

§ 49
Nachbarliche Hilfe im Brandschutz und bei technischer Hilfeleistung

(1) Die offentlichen Feuerwehren haben bis zu 15 km Luftlinie entfernt liegenden Nachbargemein-
den, von der Grenze des Gebietes der Stadtgemeinde an gerechnet, auf Ersuchen des Hauptverwal-
tungsbeamten des Einsatzortes oder des Leiters der im Einsatz befindlichen Feuerwehr vorbehaltlich
Satz 2 unentgeltliche Hilfe zu leisten, sofern der Brandschutz und die Hilfeleistung der eigenen Ge-
meinde durch den auswartigen Einsatz nicht wesentlich gefahrdet wird. Die nachbarliche Hilfe ist nur
dann unentgeltlich, wenn die ersuchende Gemeinde eigene Vorkehrungen und MaRnahmen des
Brandschutzes und der Hilfeleistung nicht vernachlassigt hat; im anderen Fall sind die entstandenen
Kosten und besonderen Sachaufwendungen von der ersuchenden Gemeinde zu erstatten.

(2) Uber die Gewahrung und den Umfang der Hilfeleistung entscheidet der Leiter der Berufsfeuer-
wehr.

(3) Bei Grofltbréanden oder 6ffentlichen Notstdnden kann die Landesfeuerwehrbehdérde oder der Lei-

ter der Berufsfeuerwehr die Hilfeleistung auch dann anordnen, wenn die Sicherheit der eigenen Stadt-
gemeinde dadurch voriibergehend gefahrdet wird.
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(4) Innerhalb des Landes Bremen ist die gegenseitige Hilfe zwischen dem Land und den Stadtge-
meinden untereinander unentgeltlich. Die personellen und materiellen Ressourcen der Landesfeuer-
wehrschule kdnnen als Landesreserve herangezogen werden. Die gegenseitige Hilfe erfolgt durch
unmittelbare Absprache zwischen den Leitern der Berufsfeuerwehren oder mit dem Leiter der Landes-
feuerwehrschule, gegebenenfalls zwischen den diensthabenden Leitungsbeamten.

§ 50
Bereichsiibergreifender Rettungsdienst

Die Zusammenarbeit mit benachbarten Rettungsdienstbereichen zur gegenseitigen Unterstitzung
ist anzustreben. Einzelheiten dazu sollen in Vertragen geregelt werden. Die gegenseitige Hilfe zwi-
schen den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven ist unentgeltlich.

§ 51
Uberértliche Katastrophenschutzhilfe

(1) Auf die Uberdrtliche Katastrophenschutzhilfe finden die Vorschriften Gber die Amtshilfe nach
dem Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetz Anwendung.

(2) Die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven leisten einander unentgeltlich Katastrophen-
schutzhilfe.

Teil 6
Rechtsverhaltnisse der aktiven ehrenamtlich tatigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
und Helfer im Katastrophenschutz

§ 52
Freistellung, Lohnfortzahlung, Verdienstausfall

(1) Arbeitnehmern dirfen aus ihrer Verpflichtung zum Dienst in der Feuerwehr oder im Katastro-
phenschutz und der Teilnahme an diesem Dienst keine Nachteile im Arbeitsverhaltnis und in der Sozi-
al- und Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung erwachsen.

(2) Soll ein Arbeitnehmer wahrend der Arbeitszeit an Ubungen, Lehrgdngen oder sonstigen Ausbil-
dungsveranstaltungen teilnehmen, hat er dieses seinem Arbeitgeber rechtzeitig mitzuteilen. Ubungen
und sonstige Ausbildungsveranstaltungen sind in der Regel auRerhalb der tblichen Arbeitszeit durch-
zufiihren.

(3) Nehmen Arbeitnehmer wahrend der Arbeitszeit an behérdlich angeordneten oder genehmigten
Einsatzen, Ubungen, Lehrgéngen oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen teil, so sind sie fiir die
Dauer der Teilnahme, bei Einsatzen auch fir den notwendigen Zeitraum danach, unter Weitergewah-
rung des Arbeitsentgeltes, das sie ohne die Teilnahme erhalten hatten, von der Arbeitsleistung freige-

stellt.

(4) Privaten Arbeitgebern ist auf Antrag das weitergewahrte Arbeitsentgelt einschlief3lich der Bei-
trage zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt fir Arbeit sowie zur betrieblichen Altersversor-
gung im Einsatzfall fir die gesamte Ausfallzeit, im Ubrigen nur bei einem Ausfall von mehr als zwei
Stunden am Tag oder mehr als sieben Stunden innerhalb von zwei Wochen flr die gesamte Ausfall-
zeit durch die Trager der Einheiten oder Einrichtungen zu erstatten. Diese haben den privaten Arbeit-
gebern auf Antrag auch das Arbeitsentgelt zu erstatten, das sie Arbeitnehmern aufgrund der gesetzli-
chen Vorschriften oder aufgrund des Arbeitsvertrages wahrend einer Arbeitsunfahigkeit infolge Krank-
heit weiterleisten, wenn die Arbeitsunfahigkeit auf den Dienst nach diesem Gesetz zurlckzuflhren ist.
Ein Erstattungsanspruch besteht nur insoweit, als dem privaten Arbeitgeber nicht nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften ein Erstattungsanspruch zusteht.

(5) Arbeitnehmer im Sinne dieser Bestimmungen sind Angestellte und Arbeiter sowie die zu ihrer
Ausbildung Beschéftigten. Fur Beamte und Richter gelten vorstehende Bestimmungen entsprechend.
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(6) Den ehrenamtlich Tatigen, die Leistungen der Bundesanstalt fur Arbeit, Sozialhilfe oder sonsti-
ge Unterstlitzungen oder Bezlige aus o6ffentlichen Mitteln erhalten, sind durch die Trager der Einheiten
oder Einrichtungen auf Antrag diese Leistungen in voller Hohe zu erstatten, wenn sie aufgrund des
Dienstes in der Feuerwehr oder im Katastrophenschutz wegfallen.

(7) Ehrenamtlich Tatige, die beruflich selbstandig sind, erhalten von den Tragern der Einheiten o-
der Einrichtungen auf Antrag fiir die Dauer der Teilnahme an behdrdlich angeordneten oder geneh-
migten Einsatzen, Ubungen, Lehrgangen oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen eine Entschadi-
gung fir entstandenen Verdienstausfall. Die Entschadigung betragt hochstens 15 Euro flr jede ange-
fangene Stunde und hdchstens 120 Euro je Tag. Wird nachgewiesen, dass der Verdienstausfall die
Entschadigung Ubersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkiinfte bis zum
Hochstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkiinfte des letzten Kalender-
jahres zugrunde zu legen, fiir das ein Nachweis erbracht werden kann. Kann der Nachweis nur fur
einen Teil des Kalenderjahres erbracht werden, so ist von den mutmallichen Jahreseinkiinften aus-
zugehen. Entschadigungen flir Zeitrdume unter acht Stunden am Tag sind anteilig zu berechnen. Bei
der Ermittlung der Dauer der Teilnahme am Feuerwehr- oder Katastrophenschutzdienst ist auch die
Zeit zu bericksichtigen, die fir Wege zwischen der Wohnung oder Arbeitsstatte und der Dienstleis-
tungsstatte erforderlich ist. Ohne Nachweis sind hierfir dreilig Minuten anzusetzen. Als Nachweis fur
eine daruber hinausgehende Wegezeit ist eine pflichtgemale Erklarung des ehrenamtlich Tatigen
ausreichend.

(8) Wird der Betrieb oder die selbstandige Tatigkeit wahrend der Heranziehung durch eine Ersatz-
kraft oder einen eigens bestellten Vertreter fortgefiihrt, so werden auf Antrag anstelle der Entschadi-
gung nach Absatz 7 die angemessenen Aufwendungen fir die Ersatzkraft oder fiir den Vertreter er-
stattet, die jedoch nicht hoher sein diirfen als die Entschadigung, die dem ehrenamtlich Tatigen zu
zahlen ware.

§ 53
Schadensersatzleistungen an die ehrenamtlich Tatigen

(1) In AuslUbung dienstlicher Verrichtungen entstandene unmittelbare Schaden an Sachen ein-
schlieBlich eines Kraftfahrzeuges eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr, die Ublicherweise bei
der Wahrnehmung des Feuerwehrdienstes jeweils mitgefihrt werden, sind durch die Stadtgemeinde
auf Antrag zu ersetzen. Schaden, die auf dem Wege zum oder vom Dienstort eintreten, gelten als im
Dienst entstanden. Antrage auf Schadenersatz sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten zu stellen.

(2) Nicht ersetzt werden Schaden, wenn und soweit
1. eine anderweitige Ersatzmdglichkeit besteht,

2. es sich um Schéaden handelt, die nach den Bestimmungen tber den Kaskodeckungsschutz ausge-
schlossen sind,

3. die Schaden vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefiihrt worden sind.

(3) Tritt die Gemeinde flir den Schaden ein und erlangt der Geschadigte zu einem spateren Zeit-
punkt einen Erstattungsanspruch gegenuber Dritten, so geht dieser auf die Stadtgemeinde in Héhe
des von ihr geleisteten Ersatzes tber.

(4) Helfer im Katastrophenschutz erhalten Schadensersatz nach der Satzung oder den sonstigen
Vorschriften des Tragers. § 43 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§54
Haftung der ehrenamtlich Tatigen

(1) Die Haftung fiir Schaden, die ein ehrenamtlich Tatiger in Ausiibung seines Dienstes bei Einsat-
zen, Ubungen, Lehrgangen oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen einem Dritten zufligt, und die
Zulassigkeit des Ruckgriffs gegen ihn bestimmen sich nach § 839 des Blirgerlichen Gesetzbuches
und Artikel 34 des Grundgesetzes. Haftende Kérperschaft im Sinne des Artikels 34 des Grundgeset-
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zes ist bei Verpflichtung gegeniiber einem 6ffentlichen Trager dieser, bei Helfern im Katastrophen-
schutz im Gbrigen diejenige Korperschaft, deren Katastrophenschutzbehérde die besondere Eignung
der Einheit oder Einrichtung festgestellt hat.

(2) Ehrenamtlich Tatige haften fiir Schaden, die sie in Ausiibung ihres Dienstes bei Einsatzen, U-
bungen, Lehrgangen oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen am Eigentum der 6ffentlichen Hand
verursachen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

(3) Die Ersatzpflicht nach den Absatzen 1 und 2 besteht nicht, soweit der ehrenamtlich Tatige auf
Weisung gehandelt hat.

(4) Fur die Verjahrung der Anspriiche gegen einen ehrenamtlich Tatigen und den Ubergang von
Ersatzanspriichen auf ihn gelten die Vorschriften zur Haftungsregelung im Bremischen Beamtenge-
setz entsprechend.

(5) Bei Korperschaden, die ein Helfer im Katastrophenschutz einem anderen Helfer zufiigt, gilt die
Haftungsbeschrankung nach § 106 Abs. 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Teil 7
Entschadigung fiir Vermégensschaden

§55
Entschadigungsregelung

(1) In den Fallen des § 5 kénnen Eigentimer und Besitzer von der Stadtgemeinde eine Entschadi-
gung verlangen, wenn durch die Inanspruchnahme ein Vermdgensschaden an ihren beweglichen oder
unbeweglichen Sachen eingetreten ist. Ein Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Malinahmen
zum Schutz des Geschadigten, der zu seinem Haushalt gehdrenden Personen oder seiner Betriebs-
angehdrigen sowie seines Vermogens getroffen worden sind. Entgangener Gewinn wird nicht ersetzt.

(2) Die Stadtgemeinde kann fur Entschadigungen, die sie nach Absatz 1 leistet, von den vom
Schadensereignis Betroffenen, denen die im Einsatz geleistete Hilfe zugute kommt, nach den Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuches Uber die Geschaftsfliihrung ohne Auftrag Ersatz verlangen.

(3) Fur die Anspriiche nach den Absatzen 1 und 2 ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

(4) Die Absatze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Dritter, ohne nach § 5 in An-
spruch genommen zu sein, durch MaRnahmen zur Schadensabwehr, die er nicht zu vertreten hat,
einen billigerweise nicht zumutbaren Schaden erleidet.

Teil 8
Kosten der Hilfeleistung

§ 56
Kostentrager

(1) Das Land und die Stadtgemeinden tragen jeweils diejenigen Kosten, die ihnen bei der Durch-
fuhrung ihrer Aufgaben entstehen. § 58 bleibt unberihrt.

(2) Die Stadtgemeinden gewahren Tragern der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-
schutzes Zuweisungen nach Mafigabe ihrer Haushaltspléne. Sie erstatten den Tragern auf Antrag die
Kosten, die durch behérdlich angeordnete oder genehmigte Einsatze, Ubungen oder Ausbildungsver-
anstaltungen entstehen.

(3) Uber die bei der Durchfiihrung des Gesetzes im stadtbremischen Uberseehafengebiet Bremer-

haven entstehenden Kosten wird zwischen den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven eine Ver-
einbarung abgeschlossen.
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(4) Far die vom Bund zu tragenden oder ihm zu erstattenden Kosten gilt die Kostenregelung des Zi-
vilschutzgesetzes.

§ 57
Kosten bei Brand- und Hilfeleistungseinsatzen der Feuerwehr und im Katastrophenschutz

(1) Der Einsatz der 6ffentlichen Feuerwehren ist geblhrenfrei bei

1. der Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem einzelnen durch Schadenfeuer drohen
(abwehrender Brandschutz),

2. der Befreiung von Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen,

3. der technischen Hilfeleistung aus Anlass von durch Naturereignisse oder Explosionen verursach-
ten offentlichen Notstanden, Unglicksfallen oder Umweltschaden,

4. der Uberwachung feuergeféhrlicher Arbeiten in den Hafen und des Gefahrgutumschlags im Rah-
men der Bremischen Hafenordnung.

Fir andere Leistungen werden Kosten nach MalRgabe der von den Stadtgemeinden zu erlassenden
Feuerwehrkostenordnungen sowie anderer gebihrenrechtlicher Vorschriften erhoben.

(2) Katastropheneinsatze sind gebuhrenfrei. Fir die Gberodrtliche Katastrophenschutzhilfe gilt § 51.

§ 58
Gebiihren und Entgelte des Rettungsdienstes

(1) Fur Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes kbnnen zwischen den Aufgabentra-
gern einerseits und den Krankenkassenverbanden und zustandigen Berufsgenossenschaften (Kosten-
trager) andererseits Entgelte vereinbart werden. Diese Entgelte missen die von den Aufgabentragern,
den Kostentragern und den Leistungserbringern nach § 27 einvernehmlich festgestellten wirtschaftli-
chen Gesamtkosten des Rettungsdienstes decken. Die Vereinbarung ist zu befristen. Soweit eine
Vereinbarung nach Satz 1 nicht besteht, kdnnen die Aufgabentrager Gebuhren fiir Leistungen des
Rettungsdienstes nach den jeweiligen Kostenordnungen festsetzen.

(2) Fur Luftrettungseinsatze werden zwischen dem Aufgabentrager einerseits und den Kranken-
kassenverbanden und zustandigen Berufsgenossenschaften (Kostentrager) andererseits Entgelte
vereinbart. Im Falle der Ubertragung nach § 26 tritt an die Stelle des Aufgabentragers der beauftragte
Dritte. Im Gbrigen gilt Absatz 1.

§ 59
Kostenersatz
(1) Soweit Leistungen gebiihrenfrei sind, bleiben Anspriiche auf Ersatz der Aufwendungen bei vor-
satzlicher oder grob fahrlassiger Verursachung von Gefahr oder Schaden und in Fallen der Gefahr-
dungshaftung unberihrt.
(2) Der Aufgabentrager kann Kostenersatz von einem privaten Notruf- oder Sicherheitsdienst ver-
langen, wenn dessen Mitarbeiter eine Notrufmeldung ohne eine fliir den Einsatz erforderliche Prifung

an die Einsatzleitstelle weitergeleitet hat.

(3) Eigentimer, Besitzer und Betreiber von Anlagen nach § 4 Abs. 4 und § 47 sind verpflichtet,
dem Land und den Stadtgemeinden

1. die Kosten zu erstatten, die durch die Bekampfung Gefahr bringender Freisetzungen aus ihrer
Anlage sowie die vorlaufige Beseitigung der dadurch verursachten Schaden entstanden sind,

2. die erforderlichen Mittel fiir
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a) Beschaffung, Installation, Erprobung der Betriebsbereitschaft,

b) Unterhaltung und Ersatz von technischen Geraten sowie von Ausstattungs- und Ausristungs-
gegenstanden, die in besonderer Weise zur Gefahrenbekampfung bei Schadensereignissen
in ihrer Anlage dienen,

bereitzustellen und

3. die Kosten von Ubungen zu erstatten, die denkbare Unfélle in ihrer Anlage zum Gegenstand ha-
ben.

Die in Satz 1 genannten Mittel und Kosten werden durch Verwaltungsakt des Aufgabentragers oder
der Katastrophenschutzbehotrde festgesetzt.

(4) Werden Ausstattungsgegenstande, die im Eigentum des Landes oder der Stadtgemeinden ste-
hen, von den Tragern der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes verwandt, so ist fir
Reparaturen, Ersatzbeschaffung, Verlust und Betrieb Kostenersatz zu leisten. Von dem Ersatz flr

Abnutzung kann aus Billigkeitsgrinden abgesehen werden. Das Land und die Stadtgemeinden sind
von allen Ansprichen Dritter freizustellen.

Teil 9
Ordnungswidrigkeiten

§ 60
BuBgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 4 eine Gefahr nicht meldet,

2. Raumungs-, Sicherungs- und Absperrmalinahmen nach § 4 Abs. 3 nicht, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig befolgt,

3. Auflagen zur Gefahrenvorbeugung nach § 4 Abs. 4 oder 5 oder seinen Verpflichtungen zur Infor-
mation Uber gefahrliche Stoffe nach § 4 Abs. 4 nicht nachkommt,

4. seiner Verpflichtung zur personlichen Hilfeleistung nach § 5 Abs. 1 oder zu sonstigen Leistungen
nach § 5 Absatze 3 bis 5 nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

5. Personal einsetzt, das die Anforderungen nach § 30 nicht erfilllt,

6. Leistungen ohne Genehmigung nach § 34 erbringt oder Rettungsmittel einsetzt, die nicht in der
Genehmigungsurkunde oder besonderen Rettungsmittellisten aufgefiihrt sind,

7. einer mit einer Genehmigung nach § 34 verbundenen vollziehbaren Auflage nicht, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachkommt,

8. eine Auskunft nach § 46 nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu flinfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Sachlich zustandige Verwaltungsbehorde fur die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrig-
keiten ist die jeweilige Ortspolizeibehdrde.
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Teil 10
Datenschutzregelungen

§ 61
Datenverarbeitung

(1) Die fur die Durchfiihrung dieses Gesetzes zustandigen Behorden, 6ffentlichen Feuerwehren (§
8), die Leistungserbringer im Rettungsdienst (§ 27) und die im Katastrophenschutz mitwirkenden pri-
vaten Trager (§ 41) durfen im dafiir erforderlichen Umfang personenbezogene Daten verarbeiten

1. von Eigentiimern, Besitzern oder sonstigen Verfligungsberechtigten oder Verantwortlichen von
Grundstiicken, baulichen Anlagen, Fahrzeugen aller Art, Betrieben, Tieren oder schutzwiirdigen
Sachen,

2. von Personen,

1. die eine Gefahr melden oder nach diesem Gesetz dazu verpflichtet sind,

2. die selbst oder deren Sachen nach diesem Gesetz zur Hilfeleistung herangezogen werden
kénnen,

3. die sich aufgrund persoénlicher oder beruflicher Voraussetzung zur Hilfeleistung schriftlich be-
reit erklart haben,

4. die aus dienstlichen, beruflichen oder mitgliedschaftlichen Griinden zur Hilfeleistung ver-
pflichtet und tber die Speicherung in geeigneter Form unterrichtet worden sind,

5. welche die fur die Gefahrenabwehr erforderlichen Angaben machen kénnen oder
6. die aus einer Gefahr befreit oder gerettet werden mussen.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dirfen von den erhebenden Stellen zur Erfillung der ihnen
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben fir die Erstellung von Alarm- und Einsatzplanen im Rah-
men des vorbeugenden Gefahrenschutzes, fir die Planung und Durchfiihrung von Aus- und Fortbil-
dungsmaRnahmen einschlieRlich Ubungen und fiir die Ausfiihrung, zur Dokumentation und fiir die
Abrechnung des Einsatzes verarbeitet werden. Sobald es die genannten Zwecke erlauben, sind die
Merkmale, mit deren Hilfe der Personenbezug hergestellt werden kann, gesondert zu speichern; die
Merkmale sind zu I6schen, sobald es die genannten Zwecke erlauben.

(3) Durch die Berufsfeuerwehren dirfen personenbezogene Daten im erforderlichen Umfang ver-
arbeitet werden,

1. fUr die Beratung Betroffener tGber Brandverhitungsmafinahmen,

2. fir die Beratung anderer Behorden Uber die Durchfihrung von Brandverhitungsmafinahmen,
3. fir die Durchfiihrung von Brandverhiitungsschauen,

4. fur die Durchfiihrung von Brandsicherheitswachen,

5. fur die Anbringung eines Sichtvermerks im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Feuerer-
laubnisscheines nach der Bremischen Hafenordnung,

6. fur die Uberwachung feuergefahrlicher Arbeiten in den Hafen und des Gefahrgutumschlags im
Rahmen der Bremischen Hafenordnung einschlief3lich solcher, die zur Erfullung dieser Aufgaben
von Reedern, Charterern, anderen Verfigungsberechtigten, Spediteuren, Stauereien und Um-
schlagbetrieben beizuziehen sind.

(4) Daten, die fir die Aufgabenerfiillung einschlieRlich der Aufzeichnungen der Notrufe nicht mehr

bendtigt werden, aber aus Dokumentationsgriinden aufzubewahren sind, sind zu sperren. Ihre Sper-
rung darf unter den in § 20 Abs. 2 Satz 4 des Bremischen Datenschutzgesetzes genannten Voraus-
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setzungen nur mit Zustimmung des Leiters der Berufsfeuerwehr aufgehoben werden. Andere Daten,
die fir die Aufgabenerfiillung nicht mehr benétigt werden, sind zu I6schen.

(5) Fur Unternehmer, die Daten nach diesem Gesetz verarbeiten, gelten die Bestimmungen des
Bremischen Datenschutzgesetzes.

§ 62
Datenverarbeitung fiir das Qualititsmanagement im Rettungsdienst

(1) Die von den Leistungserbringern im Rettungsdienst erhobenen personenbezogenen Daten von
Notfallpatienten dirfen durch den Arztlichen Leiter Rettungsdienst verarbeitet werden, soweit dies fiir
die Kontrolle der Qualitat der Erbringung ihrer Leistungen erforderlich ist. Zuvor ist insbesondere zu
prifen, ob diese Zwecke nicht auch durch die Verarbeitung anonymisierter oder pseudonymisierter
Daten erreicht werden kénnen. Soweit die Daten zum Zwecke der Qualitatskontrolle durch ein Kran-
kenhaus (§ 4 des Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes) tibermittelt worden sind, diirfen sie
nur zu diesem Zweck genutzt werden. Die Leistungserbringer haben diese Daten in demselben Um-
fang geheim zu halten wie das Krankenhaus selbst.

(2) Sobald es die genannten Zwecke erlauben, sind die Merkmale, mit deren Hilfe der Personen-
bezug hergestellt werden kann, gesondert zu speichern; die Merkmale sind zu Idschen, sobald die
genannten Zwecke es erlauben.

(3) Die zum Zwecke der Qualitdtskontrolle gespeicherten personenbezogenen Daten von Notfall-
patienten konnen nach MalRgabe des § 7 des Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes fiir wis-
senschaftliche medizinische Forschungsvorhaben verarbeitet werden.

§ 63
Datenerhebung und Zweckbindung

(1) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach § 61 zulassig ist, durfen grundsatzlich nur
beim Betroffenen mit dessen Kenntnis erhoben werden. Ohne Kenntnis des Betroffenen dirfen sie fur
die Durchfiihrung der Gefahrenabwehr bei Dritten erhoben werden, wenn sie beim Betroffenen nicht
oder nicht rechtzeitig erhoben werden kénnen. Dies gilt insbesondere, wenn der Schutz von Leben
und Gesundheit dieses erfordert. Satz 2 gilt entsprechend fir die Erhebung von Daten zur Abrech-
nung des Einsatzes.

(2) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach § 62 zulassig ist, dirfen ohne Einwilligung
und Kenntnis des Betroffenen erhoben werden.

(3) Fur die Beratung anderer 6ffentlicher Stellen im Rahmen von BrandverhitungsmalRnahmen
dirfen personenbezogene Daten auch bei ihnen erhoben werden. Das Erheben kann in diesen Fallen
im automatisierten Verfahren erfolgen. Die Daten durfen nur fur die Beratung der anfordernden o&ffent-
lichen Stelle verwendet werden. Erfolgt die Beratung Giber BrandverhitungsmaRnahmen bei Gebau-
den, Betrieben oder anderen Einrichtungen, bei denen eine erhéhte Brandgefahr besteht oder eine
gréBere Zahl von Menschen gefahrdet sein kann, diirfen die erhobenen Daten im erforderlichen Um-
fange fur die Erstellung von Einsatzplanen verwendet werden.

(4) Wird von einer anderen offentlichen Stelle eine Brandsicherheitswache angeordnet, kénnen die
fur deren Durchflhrung erforderlichen personenbezogenen Daten bei der anordnenden Stelle erhoben
werden. Die Daten diirfen nur fir die Durchfihrung der Brandsicherheitswache verwendet werden.

(5) Fur die Durchfihrung der Aufgaben nach § 12 Nr. 2 kénnen die erforderlichen personenbezo-
genen Daten ohne Kenntnis des Betroffenen bei den hierfur zustandigen offentlichen Stellen erhoben
werden, soweit keine Anhaltspunkte daflir bestehen, dass schutzwirdige Belange des Betroffenen
beeintrachtigt werden kdnnen. Bei Dritten auRerhalb des 6ffentlichen Bereichs diirfen solche Daten
nur mit Einwilligung des Betroffenen erhoben werden. Ohne Einwilligung und Kenntnis des Betroffe-
nen durfen Daten bei Dritten auBerhalb des 6ffentlichen Bereichs nur erhoben werden, wenn es einen
unverhaltnismaRigen Aufwand erfordern wirde, die Einwilligung einzuholen oder den Betroffenen zu
benachrichtigen, und keine Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass schutzwiirdige Belange des Betroffe-
nen beeintrachtigt werden kénnen. Die Daten kdnnen im automatisierten Verfahren erhoben werden.
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(6) Die Zulassigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehr bei der Berufsfeuerwehr richtet sich nach § 22 des Bremischen Datenschutzgesetzes.

§ 64
Dateniibermittiung

(1) Die im automatisierten und im nichtautomatisierten Verfahren erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten dirfen aus aufgabenbezogenen Anlassen Ubermittelt werden,

1. wenn dies zur rechtmafigen Erfillung der in ihrer Zustandigkeit oder der Zustandigkeit des Emp-
fangers liegenden Aufgaben erforderlich ist,

2. an offentliche Stellen zur Erfullung ihrer Aufgaben nach § 61 Abs. 2.

(2) Eine Ubermittlung an Dritte ist nur zuléssig, soweit dies erforderlich ist
1. fur die Festsetzung und Erhebung von Geblhren und Entgelten oder
2. zur Unterrichtung von Angehdrigen oder anderen Bezugspersonen.

(3) Die von der Einsatzleitstelle Gbermittelten und die bei der Durchfiihrung eines Einsatzes erho-
benen personenbezogenen Daten dirfen nur verarbeitet werden, soweit dieses erforderlich ist fur

1. Zwecke des Nachweises der ordnungsgemalfen Ausflihrung, der Dokumentation und der Abrech-
nung des Einsatzes,

2. Zwecke der Qualitatssicherung und -kontrolle des Rettungsdienstes durch den Arztlichen Leiter
Rettungsdienst,

3. Zwecke der weiteren arztlichen Versorgung des Patienten,

4. Zwecke der Unterrichtung von Angehdérigen, soweit der Patient dieses wiinscht oder Anhaltspunk-
te daflir bestehen, dass dieses seinem mutmalilichen Willen entspricht.

(4) In der Einsatzleitstelle erhobene personenbezogene Daten zu Notrufen, die ausschliefilich poli-
zeiliche Einsatze betreffen, dirfen nach Weiterleitung des Notrufs wie Daten flr Feuerwehreinsatze
dokumentiert werden. Die personenbezogenen Daten sind fiir die Nutzung zu sperren.

§ 65
Rechtsverordnung zu Datenschutzregelungen

Der Senator fur Inneres, Kultur und Sport wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung nahere Be-
stimmungen Uber die nach §§ 61 bis 64 zu erhebenden und zu verarbeitenden personenbezogenen
Daten, deren Verwendungszweck, die Datenempfanger sowie die Form der Datenlibermittlung zu
treffen.

Teil 11
Schlussvorschriften

§ 66
Einschrankung von Grundrechten

Die Grundrechte auf kdrperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), Freizligigkeit (Artikel 11 des Grundge-
setzes), Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und Unverletzlichkeit des Ei-
gentums (Artikel 14 des Grundgesetzes) werden nach MaRgabe dieses Gesetzes eingeschrankt.

31



§ 67
Zustandigkeiten anderer Behérden

Die Zustandigkeiten anderer Behorden flir die Gefahrenabwehr bleiben unberthrt.

§ 68
Erlass von Verwaltungsvorschriften

Der Senator fur Inneres, Kultur und Sport erldsst die zur Durchfihrung des Gesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften im Einvernehmen mit dem jeweils zustéandigen Fachsenator.

) § 69
Ubergangsregelungen

(1) Anerkennungen als Werkfeuerwehr nach bisherigem Recht gelten fort. Ihr Widerruf richtet sich
nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

(2) Genehmigungen zur unternehmerischen Betatigung im Krankentransport gelten bis zum Ablauf
der Befristung fort.

) §70
Anderung des Krankenhausdatenschutzgesetzes

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 11 des Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes vom 25. April 1989
(Brem.GBI. S. 202 — 206-f-1), das zuletzt durch Gesetz vom 16. Mai 1995 (Brem.GBI. S. 307) geén-
dert worden ist, wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 12 angefugt:

, 12. zur Kontrolle der Qualitat der Erbringung der Leistungen im Rettungsdienst an den Arztlichen
Leiter Rettungsdienst nach MalRgabe des § 62 des Bremischen Hilfeleistungsgesetzes.*

§71
Aufteilung der Feuerschutzsteuer

(1) Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer werden nach Abzug der Kosten des Landes auf die
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven aufgeteilt. Der Anteil der Kosten des Landes sind die
durchschnittlichen Personalhaupt- und -nebenkosten zuzuglich eines Gemeinkostenanteils von 15
v.H. sowie die anteiligen Arbeitsplatzkosten der mit Landesaufgaben beschaftigten Bediensteten, wei-
tere Sachkosten und die um die Einnahmen verringerten Ausgaben fiir die Landesfeuerwehrschule.

(2) Die nach Anwendung von Absatz 1 verbleibenden Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer wer-
den auf die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils zu 50 v.H. nach dem Verhaltnis
ihrer Bevolkerungszahlen und nach dem Verhaltnis ihrer Dienstposten in den Wachabteilungen der
Berufsfeuerwehren aufgeteilt. Hierbei ist fur die Ansatzbildung von den Bevolkerungszahlen sowie den

Dienstposten zum 1. Januar des dem Abrechnungsjahr vorausgegangenen Kalenderjahres auszuge-
hen.

(3) Aus den Einnahmen der Feuerschutzsteuer wird zum 1. Juli des Haushaltsjahres ein Abschlag
in Héhe von 80 v. H. des Haushaltsanschlages geleistet. Vor Abschluss des Haushaltsjahres sind die
Istzahlen unter Ansatz der Bevolkerungszahlen sowie der Dienstposten vom 1. Januar des Haushalts-
jahres festzustellen und ist die Verteilung des Istaufkommens abzurechnen.

32



§72
Inkrafttreten des Gesetzes, AuBerkrafttreten bisheriger Regelungen

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten auBer Kraft

das Bremische Brandschutzgesetz vom 7. Mai 1991 (Brem.GBI. S. 163 — 2132-a-1), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 § 15 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (Brem.GBI. S. 393),

das Gesetz Uber den Rettungsdienst im Lande Bremen vom 22. September 1992 (Brem.GBI. S.
589 — 2132-a-4), zuletzt geandert durch Artikel 1 § 16 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001
(Brem.GBI. S. 393) und

das Bremische Katastrophenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1999
(Brem.GBI. S. 167 — 215-c-1), geandert durch Artikel 1 § 17 des Gesetzes vom 4. Dezember
2001 (Brem.GBI. S. 393)

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben

die Ausfuhrungsbestimmungen zur Verordnung Uber die Laufbahn der Beamten der Berufsfeuer-
wehren im Lande Bremen vom 23. Oktober 1980 (Brem.ABI. S. 1257),

die Verordnung zur Ausfiihrung des Gesetzes Uber den Zivilschutz vom 20. November 1984
(Brem.GBI. S. 269 — 215-a-1),

die Anordnung zur Ausflihrung des Gesetzes liber die Erweiterung des Katastrophenschutzes
vom 30. September 1969 (Brem.GBI. S. 405 — 215-b-1),

die Verordnung Uber die Zustandigkeiten fur die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Erweiterung des Katastrophenschutzes vom 10. Mai
1982 (Brem.GBI. S. 148 — 45-c-94),

die Katastrophenschutzordnung firr die Stadtgemeinde Bremen vom 5. April 1973 (Brem.ABI. S.
135), geandert durch die 1. Anderung der Katastrophenschutzordnung fiir die Stadtgemeinde
Bremen vom 22. November 1976 (Brem.ABI. S. 543),

die Richtlinien zur Férderung des Behodrdenselbstschutzes vom 14. Marz 1977 (Brem.ABI. S.
107).

Bremen, den 18. Juni 2002

Der Senat

33



	Inhaltsübersicht
	Bereitschaftsführer und Bereichsführer
	Schadensersatzleistungen an die ehrenamtlich Tät�
	Entschädigung für Vermögensschäden
	Aufteilung der Feuerschutzsteuer


